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Was sin relig1öse Handlungsgründe?
Fın moraltheologischer Blick auft die Motivationsproblematik

VON FRANZ-]OSEF BORMANN

Hınter der ebenso alten WI1€e brıma facıe eintachen Frage, AT HA HLEOYaA-

hisch se1n solle, verbirgt sıch beı näiherer Betrachtung 1ne N Reihe csehr
grundlegender philosophischer un theologischer Probleme: Was bedeutet

überhaupt, ‚moralisch‘ se1in? Mıt welcher Begrifflichkeit 1St der welılte
Raum der Moral ADNSCINCSSCHIL umschreiben? Welchen Verpflichtungsgrad
haben moralısche Forderungen? Wıe verhalten sıch 1I1ISeETE moralıschen
Überzeugungen uUuLNsSerTeN Gefühlen, Wünschen, Neigungen un nteres-
SCI1, und W 4S könnte UL1$5 dazu motivıeren, diesen Überzeugungen iın uUuLMSec-

IC alltägliıchen Handeln auch tatsäiächlich tolgen? Konnen iıntentionale
Eıinstellungen Handlungen verursachen? Welche Raolle spielt die (praktı-
sche) Vernunft beı der Steuerung ULMNSeITeEeTr Entscheidungsprozesse und uUuLMSec-

LEL konkreten Handlungen? Und welche Bedeutung kommt schliefßlich
dem christlichen Glauben tür die menschliche Praxıs z7u? 1ıbt
WI1€e spezifısch yelıgröse Handlungsegründe?

Da 1m Rahmen dieses Beıtrags völlıg unmöglıch 1St, auf alle diese Fra-
CI auch LLUTL 1ne kurze ÄAntwort anzudeuten, möchte ıch mich auf dreı
Aspekte beschränken: erstens auf die Erläuterung des iın der Motivations-
trage vorausgesetizien Moralbegrıitffs; Zzweıtens auf die Rekonstruktion
zweler klassıscher Antwortversuche auf diese rage und ıhre Relevanz tür
die zeiıtgenössısche analytısche Handlungstheorie; un schliefßlich drıittens
auf die tür die Moraltheologie wichtige Frage, b und ınwıefern relıg1Ööse
Überzeugungen Gründe moralıschen Handelns se1in können.

Zum Sınn und Anspruch V omn ‚Moral'‘
Der Begritf der Moral annn auf WEel unterschiedliche AÄArten gebraucht WeECI-

den: In einem eın deskriptiven oder funktionalen Sinne bezeichnet das
Wort ‚Moral'‘ „einen Bereich des menschlichen Lebens“, der die Gesamtheıt
ULNSeTIeEeTr handlungste:tenden „Urteıle, Normen, Ideale, Tugenden un
Institutionenc ] umfasst. Da sıch auch 11 diejenıgen Handlungstormen, die
WIr gewöhnlıch tür sıttlıch talsch oder Ö radıkal böse erachten, och
ımmer ınnerhalb b  Jenes Rahmens bewegen, der durch einen eın funktiona-
Ien Moralbegriff abgesteckt wırd, mussen WIr ALULLS ethischer Perspektive den
Begrıtft der ‚Moral'‘ einem CHNSCICHL zwertenden Sinne verstehen, der neben
der Handlungsleitung als solcher auch auf die ‚Wahrheıt‘ der jeweılıgen
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Was sind religiöse Handlungsgründe?

Ein moraltheologischer Blick auf die Motivationsproblematik

Von Franz-Josef Bormann

Hinter der ebenso alten wie prima facie einfachen Frage, warum man mora-
lisch sein solle, verbirgt sich bei näherer Betrachtung eine ganze Reihe sehr 
grundlegender philosophischer und theologischer Probleme: Was bedeutet 
es überhaupt, ‚moralisch‘ zu sein? Mit welcher Begriffl ichkeit ist der weite 
Raum der Moral angemessen zu umschreiben? Welchen Verpfl ichtungsgrad 
haben moralische Forderungen? Wie verhalten sich unsere moralischen 
Überzeugungen zu unseren Gefühlen, Wünschen, Neigungen und Interes-
sen, und was könnte uns dazu motivieren, diesen Überzeugungen in unse-
rem alltäglichen Handeln auch tatsächlich zu folgen? Können intentionale 
Einstellungen Handlungen verursachen? Welche Rolle spielt die (prakti-
sche) Vernunft bei der Steuerung unserer Entscheidungsprozesse und unse-
rer konkreten Handlungen? Und welche Bedeutung kommt schließlich 
dem christlichen Glauben für die menschliche Praxis zu? Gibt es so etwas 
wie spezifi sch religiöse Handlungsgründe?

Da es im Rahmen dieses Beitrags völlig unmöglich ist, auf alle diese Fra-
gen auch nur eine kurze Antwort anzudeuten, möchte ich mich auf drei 
Aspekte beschränken: erstens auf die Erläuterung des in der Motivations-
frage vorausgesetzten Moralbegriffs; zweitens auf die Rekonstruktion 
zweier klassischer Antwortversuche auf diese Frage und ihre Relevanz für 
die zeitgenössische analytische Handlungstheorie; und schließlich drittens 
auf die für die Moraltheologie wichtige Frage, ob und inwiefern religiöse 
Überzeugungen Gründe moralischen Handelns sein können.

1. Zum Sinn und Anspruch von ‚Moral‘

Der Begriff der Moral kann auf zwei unterschiedliche Arten gebraucht wer-
den: In einem rein deskriptiven oder funktionalen Sinne bezeichnet das 
Wort ‚Moral‘ „einen Bereich des menschlichen Lebens“, der die Gesamtheit 
unserer handlungsleitenden „Urteile, Normen, Ideale, Tugenden [und] 
Institutionen“1 umfasst. Da sich auch all diejenigen Handlungsformen, die 
wir gewöhnlich für sittlich falsch oder sogar radikal böse erachten, noch 
immer innerhalb jenes Rahmens bewegen, der durch einen rein funktiona-
len Moralbegriff abgesteckt wird, müssen wir aus ethischer Perspektive den 
Begriff der ‚Moral‘ in einem engeren wertenden Sinne verstehen, der neben 
der Handlungsleitung als solcher auch auf die ‚Wahrheit‘ der jeweiligen 

1 F. Ricken, Allgemeine Ethik, Stuttgart 42003, 17.
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praktiıschen Urteile SOWIEe auf die ‚sıttlıche Rıchtigkeıit‘ beziehungsweise
‚Falschheıt‘ der betreftenden Handlungsweıse abhebt. Fın solches evadaluatı-
DEr Moralverständnıs verwelılst iın seinem Kern auf einen normatıven An-
spruch, der sowohl iın formalter als auch ın haltlıcher Hınsıcht der näiäheren
Bestimmung bedarf.

Dem Münchener Ethiker Friedo Rıcken zufolge esteht der „archıimedi-
sche Punkt der Moralbegründung“ iın der „tformale[n)] Forderung der wech-
selseitigen Verantwortung”“. Moralıisches Handeln zeichnet sıch ın formaler
Hınsıcht adurch AaUS, dass dem grundlegenden Recht elines Menschen
entspricht, „dass die Art und Weıse, WI1€e behandelt wırd, ıhm vegenüber
INUS$S verantwortielt werden können“ Rıcken veht näherhin davon AaUS, dass
der jedes treıe vernunftbegabte Subjekt atfhi7zierende moralısche Anspruch
unbedingter, kategorischer Natur 1ST. Er wendet sıch damıt ll
b  Jjene dezisionıstischen Theoriemodelle, die Moral tür eın System hypotheti-
scher Imperatıve halten, deren Verpflichtungskraft letztliıch auf eliner sub-
jektiven Wıllensentscheidung beruht, die sıch ıhrerseılits eliner rationalen
Rechtfertigung entzieht.* Seines Erachtens übersieht der Dezisionismus den
wesentlichen Unterschied zwıischen der objektiven Geltung un der subjekR-
HOeNn Anerkennung eliner moralıschen Forderung.” Der Umstand, dass ıch
als sıttliches Subjekt auch dem tormalen Anspruch der Verantwortung c
yenüber frez bın, bedeutet weder, dass die Geltung des tormalen Anspruchs
VOoO meınem Wollen abhängıg 1St durch dieses subjektive Wollen also erst
bonstituzert wırd och bedeutet CD, dass die möglıchen Stellungnahmen

diesem Anspruch (also se1ne Anerkennung oder Ablehnung beziehungs-
welse skeptische Ignorierung“®) lebenspraktisch gleichwertig sind.

Wenn der Begrıtft der Moral also auf den unbedingten Anspruch verweıst,
handeln, dass das eıgene TIun und Lassen verantwortielt mıt Ver-

nunftgründen verechtfertigt werden kann, dann stellt sıch unweıgerlıch
die Frage, WI1€e eın solches verantwortungsvolles Handeln ın haltlıch näher
bestimmen 1ST. Wır haben also klären, welcher materialen Handlungsre-
gel eın treies, ZUur Verantwortungsübernahme entschlossenes Subjekt tolgen
sollte, dem kategorischen Anspruch der ‚Moral‘ Genüge IU  5

Ricken, Allgemeıne Ethık, 215
Ebd. 216
Vel 7 B Foot, Moralıty AS 5ystem of Hypothetical Imperatıves, ın [ies., Vırtues and

Vices and Other ESSayvs ın Maoral Phiılosophy, Oxtord 19/8, 15/-1/3; SOWIlLE Iungendhat, Vorle-
SUMNSCH ber Ethık, Frankturt Maın 1995, ” und s

Rıcken hält daher tolgende Unterscheidung für unautgebbar: (a) Eıne Norm IST. objektiv
yvesehen sıch yültıg, aber ich weıgere mich, S1E anzuerkennen. b Eıne Norm erhält ihre CGül-
tigkeit ausschliefslich durch meınen Wıllensakt:; S1E IST. zültıg, weıl iıch wıll.“ (Allgemeıne Ethık,
JÖ

Da dıe radıkal skeptische Posıtion einer strikten Urteiulsenthaltung letztliıch den Verzicht auf
jede orm der praktischen Überlegung ach sıch zıieht und damıt eın zielgerichtetes Handeln
taktısch unmöglıch macht, dürfte VOL allem der konsequente Pyrrhoniker eınen Standpunkt be-
zıehen, der 1m Alltag aum durchzuhalten ISE.

335335

Religiöse Handlungsgründe

praktischen Urteile sowie auf die ‚sittliche Richtigkeit‘ beziehungsweise 
‚Falschheit‘ der betreffenden Handlungsweise abhebt. Ein solches evaluati-
ves Moralverständnis verweist in seinem Kern auf einen normativen An-
spruch, der sowohl in formaler als auch inhaltlicher Hinsicht der näheren 
Bestimmung bedarf.

Dem Münchener Ethiker Friedo Ricken zufolge besteht der „archimedi-
sche Punkt der Moralbegründung“ in der „formale[n] Forderung der wech-
selseitigen Verantwortung“2. Moralisches Handeln zeichnet sich in formaler 
Hinsicht dadurch aus, dass es dem grundlegenden Recht eines Menschen 
entspricht, „dass die Art und Weise, wie er behandelt wird, ihm gegenüber 
muss verantwortet werden können“.3 Ricken geht näherhin davon aus, dass 
der jedes freie vernunftbegabte Subjekt affi zierende moralische Anspruch 
unbedingter, d. h. kategorischer Natur ist. Er wendet sich damit gegen all 
jene dezisionistischen Theoriemodelle, die Moral für ein System hypotheti-
scher Imperative halten, deren Verpfl ichtungskraft letztlich auf einer sub-
jektiven Willensentscheidung beruht, die sich ihrerseits einer rationalen 
Rechtfertigung entzieht.4 Seines Erachtens übersieht der Dezisionismus den 
wesentlichen Unterschied zwischen der objektiven Geltung und der subjek-
tiven Anerkennung einer moralischen Forderung.5 Der Umstand, dass ich 
als sittliches Subjekt auch dem formalen Anspruch der Verantwortung ge-
genüber frei bin, bedeutet weder, dass die Geltung des formalen Anspruchs 
von meinem Wollen abhängig ist – durch dieses subjektive Wollen also erst 
konstituiert wird –, noch bedeutet es, dass die möglichen Stellungnahmen 
zu diesem Anspruch (also seine Anerkennung oder Ablehnung beziehungs-
weise skeptische Ignorierung6) lebenspraktisch gleichwertig sind.

Wenn der Begriff der Moral also auf den unbedingten Anspruch verweist, 
so zu handeln, dass das eigene Tun und Lassen verantwortet – d. h. mit Ver-
nunftgründen gerechtfertigt – werden kann, dann stellt sich unweigerlich 
die Frage, wie ein solches verantwortungsvolles Handeln inhaltlich näher zu 
bestimmen ist. Wir haben also zu klären, welcher materialen Handlungsre-
gel ein freies, zur Verantwortungsübernahme entschlossenes Subjekt folgen 
sollte, um dem kategorischen Anspruch der ‚Moral‘ Genüge zu tun.

2 Ricken, Allgemeine Ethik, 215 f.
3 Ebd. 216.
4 Vgl. z. B. P. Foot, Morality as a System of Hypothetical Imperatives, in: Dies., Virtues and 

Vices and Other Essays in Moral Philosophy, Oxford 1978, 157–173; sowie E. Tugendhat, Vorle-
sungen über Ethik, Frankfurt am Main 1993, 92 und 95. 

5 Ricken hält daher folgende Unterscheidung für unaufgebbar: „(a) Eine Norm ist objektiv 
gesehen an sich gültig, aber ich weigere mich, sie anzuerkennen. (b) Eine Norm erhält ihre Gül-
tigkeit ausschließlich durch meinen Willensakt; sie ist gültig, weil ich es will.“ (Allgemeine Ethik, 
200).

6 Da die radikal skeptische Position einer strikten Urteilsenthaltung letztlich den Verzicht auf 
jede Form der praktischen Überlegung nach sich zieht und damit ein zielgerichtetes Handeln 
faktisch unmöglich macht, dürfte vor allem der konsequente Pyrrhoniker einen Standpunkt be-
ziehen, der im Alltag kaum durchzuhalten ist.
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Zur Beantwortung dieser rage selen einıge kurze Überlegungen ANSC-
stellt, die VOoO der Posıtion des amer1ıkanıschen Ethikers lan Gewirth SOWIl1e
VOoO den Entwürten der LECEUETEINN Fähigkeiten-Ethik inspırıert sind.

Grundlegend tür Gewirths Argumentatıiıon 1St ZU. einen die Annahme
der Unhintergehbarkeit der Handlungssituation und ZUu anderen die Er-
kenntnıis, „dafß jeder Handelnde aufgrund der Tatsache, dafß handelt, lo-
xisch genötigt 1St, eın iın seiınem Gehalt testumrissenes oberstes moralısches
Prinzıp anzuerkennen“ wobel „die Fıgenart des Handelns iın Gehalt und
Begründung des obersten moralıschen Prinzıps selbst eingehtCN

Meınes Erachtens 1St Gewirth darın zuzustiımmen, dass sıch ALULLS der dop-
pelten Einsicht ın die Unhintergehbarkeit un Voraussetzungsgebundenheit
des Handelns tatsächlich die Konturen elines obersten iınhaltlıchen Moral-
PriINZ1Ips ableıten lassen, das ıch allerdings eın wen1g anders akzentuleren
möchte, als Gewirth celbst dies mıt seiınem „Prinzıp der konstitutiven

cKonsıistenz hat Denn WEn stimmt, dass die Situation des Han-
delns tür den Menschen schlechthin alternatıvlos 1St der Mensch also
mıindest nıcht dauerhatt nıcht handeln annn un WEn das Handeln-Kön-
1E  - se1inerselts wıederum estimmte durch eıgenes oder tremdes Handeln
beeinflussbare Vorbedingungen yebunden 1st, dann scheıint nahelıiegend

se1n, iın der möglıchst optiımalen Entwicklung der mn dıividuellen Hand-
[ungsfähigkeit als der tür den personalen Selbstvollzug des Menschen ZEeNTt-
valen Grundbefähigung den entscheıidenden Inhalt elines obersten Moral-
PriINZ1Ips erblicken.

Der Schutz und die möglıchst umfassende Entfaltung der iındıyıduellen
Handlungsfähigkeıt 1St nıcht ırgendeıin subjektives Zzelt- un kulturabhängı-
CS Strebensziel des Menschen, auf das begründeterweıse auch verzichten
könnte, sondern S1€e 1St die Bedingung der Möglichkeıit dafür, sıch Ziele
ogleich welcher Art überhaupt setizen un durch das eıgene planvolle Han-
deln auch tatsächlich erreichen können. Daher o1ilt, dass jeder, der über-
haupt ırgendetwas wırklıch wıll, notwendigerweılise auch ımmer schon
mıindest ımplızıt die Entwicklung, Förderung und Verteidigung der eıgenen
Handlungsfähigkeıt wollen muss.!9

Der formalte Anspruch der moralıschen Verantwortung liefte sıch daher
ın haltlıch WI1€e tolgt präzisiıeren: Handle S A4SS du deme eıgeneE Handlungs-
fähigkeiıt SOWIE dıe Handlungsfähigkeit der O  S demem Handeln Betroffe-

Gewirth, KReason and Moralıty, Chicago 197/8, 48
GGewirth, 76 (Hervorhebung E.-]. B
Gewiırths principle of generic CONSISLENCY lautet: „Act ın accord wıth the yener1C rights of VYOUr

recıIpileNts AS ell AS of yourself“ (Reason and Moralıty, 135)
10 Veol Aazı E-f. BOrmMann, Natur als Horizont sıttlıcher Praxıs. Zur handlungstheoretischen

Interpretation der Lehre V natürliıchen Sıttengesetz beı Thomas V Aquın, Stuttgart 1998,
130—143; SOWI1E ders., Naturrecht ın (zewand? /u einıgen zeiıtgenössischen Erscheinungen
einer tradıtionellen Denkform, ın: /. Schuster (Hy.), Zur Bedeutung der Philosophie für dıe Theo-
logische Ethık, Fribourg u.a.| 2010, —
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Zur Beantwortung dieser Frage seien einige kurze Überlegungen ange-
stellt, die von der Position des amerikanischen Ethikers Alan Gewirth sowie 
von den Entwürfen der neueren Fähigkeiten-Ethik inspiriert sind.

Grundlegend für Gewirths Argumentation ist zum einen die Annahme 
der Unhintergehbarkeit der Handlungssituation und zum anderen die Er-
kenntnis, „daß jeder Handelnde aufgrund der Tatsache, daß er handelt, lo-
gisch genötigt ist, ein in seinem Gehalt festumrissenes oberstes moralisches 
Prinzip anzuerkennen“7, wobei „die Eigenart des Handelns in Gehalt und 
Begründung des obersten moralischen Prinzips selbst eingeht“8.

Meines Erachtens ist Gewirth darin zuzustimmen, dass sich aus der dop-
pelten Einsicht in die Unhintergehbarkeit und Voraussetzungsgebundenheit 
des Handelns tatsächlich die Konturen eines obersten inhaltlichen Moral-
prinzips ableiten lassen, das ich allerdings ein wenig anders akzentuieren 
möchte, als Gewirth selbst dies mit seinem „Prinzip der konstitutiven 
Konsistenz“9 getan hat. Denn wenn es stimmt, dass die Situation des Han-
delns für den Menschen schlechthin alternativlos ist – der Mensch also zu-
mindest nicht dauerhaft nicht handeln kann –, und wenn das Handeln-Kön-
nen seinerseits wiederum an bestimmte durch eigenes oder fremdes Handeln 
beeinfl ussbare Vorbedingungen gebunden ist, dann scheint es naheliegend 
zu sein, in der möglichst optimalen Entwicklung der individuellen Hand-
lungsfähigkeit als der für den personalen Selbstvollzug des Menschen zent-
ralen Grundbefähigung den entscheidenden Inhalt eines obersten Moral-
prinzips zu erblicken.

Der Schutz und die möglichst umfassende Entfaltung der individuellen 
Handlungsfähigkeit ist nicht irgendein subjektives zeit- und kulturabhängi-
ges Strebensziel des Menschen, auf das er begründeterweise auch verzichten 
könnte, sondern sie ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, sich Ziele 
gleich welcher Art überhaupt setzen und durch das eigene planvolle Han-
deln auch tatsächlich erreichen zu können. Daher gilt, dass jeder, der über-
haupt irgendetwas wirklich will, notwendigerweise auch immer schon zu-
mindest implizit die Entwicklung, Förderung und Verteidigung der eigenen 
Handlungsfähigkeit wollen muss.10

Der formale Anspruch der moralischen Verantwortung ließe sich daher 
inhaltlich wie folgt präzisieren: Handle so, dass du deine eigene Handlungs-
fähigkeit sowie die Handlungsfähigkeit der von deinem Handeln Betroffe-

7 A. Gewirth, Reason and Morality, Chicago 1978, 48.
8 Gewirth, 26 (Hervorhebung F.-J. B.).
9 Gewirths principle of generic consistency lautet: „Act in accord with the generic rights of your 

recipients as well as of yourself“ (Reason and Morality, 135).
10 Vgl. dazu F.-J. Bormann, Natur als Horizont sittlicher Praxis. Zur handlungstheoretischen 

Interpretation der Lehre vom natürlichen Sittengesetz bei Thomas von Aquin, Stuttgart 1998, 
130–143; sowie ders., Naturrecht in neuem Gewand? Zu einigen zeitgenössischen Erscheinungen 
einer traditionellen Denkform, in: J. Schuster (Hg.), Zur Bedeutung der Philosophie für die Theo-
logische Ethik, Fribourg [u. a.] 2010, 97–100.
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HEn nach Möglıchkeit umfassend entfaltest UuUN gleichberechtıgt förderst UuUN
nıcht ohne zwingenden Sachgrund beeinträchtigst oder SA Zerstorst.

Dreı Vorteile dieser Rekonstruktion des moralıschen Anspruchs selen e1-
S CI15 hervorgehoben: Erstens lassen sıch über die Kategorie der ‚Handlungs-
tähigkeıt‘ die verschiedenen semantıischen Dimensionen des Moralbegritfs
(Zz Güter, Rechte, Pflichten, Normen, Tugenden etC.) umftassend erschlie-
ßen, dass die Getahr eliner einseıtigen normatıven Verkürzung des Moral-
begriffs vebannt scheınt. Z weıtens handelt sıch bel der ‚Handlungstähig-
eıt ıne lebensaltersensitive Kategori1e, die aufgrund ıhres dynamischen
Charakters veeıgnet 1St, nıcht LU das Menschliche 1m Allgemeınen, sondern
das moralısch Spezifische unterschiedlicher Lebensalter etiw221 der beson-
deren Situation VOoO Kındern oder Alten ADNSCINCSSCHIL ZU. Ausdruck
bringen. Drıttens handelt sıch beım Begrıtft der Handlungsfähigkeıit
1ne ZuL operationalisierbare Kategori1e, die 1ne hohe Anschlussfähigkeıt
der ethischen Reflexion tür die empiırischen Human- un Soz1alwıssen-
schatten ermöglıcht. Denn b un iın welchem aße 1ne estimmte and-
lungsweise die Entwicklung un Entfaltung der ındıyıduellen Handlungstä-
hıgkeıt tördert oder beeinträchtigt, 1St letztlich 1ne empirische Frage, deren
Beantwortung nıcht alleın iın die Kompetenz der Ethiık tällt, sondern eiınen
intensiıven iınterdiszıpliınären Dialog ertordert, der ın der Praxıs treiliıch
nıcht zuletzt der Hermetik der jeweılıgen Sprachwelten allzu häufig
scheıitert. Kurzum: Es dürfte also ein1geS dafür sprechen, den moralıschen
Anspruch 1m Rahmen eliner Semantık explızıeren, iın deren Mıttelpunkt
die basale menschliche Fähigkeit ZUfreien vernunftgeleiteten DETANTTWOYT-
hchen Handeln steht.

Zum Problem der Moaotıvatıon moralischen Handelns

Der Begritf der ‚Moral'‘ wurde bıslang iın dreıitacher Hınsıcht näher be-
st1mmt: näamlıch erstens funktional durch seiınen handlungsteitenden Cha-
rakter, Zzweıtens geltungstheoretisch durch den mıt einem ‚moralıschen Ur-
teıl‘ verbundenen Wahrheitsanspruch und drıittens ın haltlıch durch den
ezug auf die grundlegende Handlungsfähigkeit des Menschen. Der Begrıfft
der ‚Moral‘ 1St arüber hınaus aber auch ın motivationaler Hınsıcht eindeu-
tlg konturiert: Moralısch ıst LU derjenige Akteur, der das sıttliıch Rıchtige
ALULLS eliner ganz estimmten Motivatiıon heraus LU Diese Motivatiıon esteht
näherhıin darın, dass das Rıchtige wırd, 70218 das Rıchtige 1ST. Es
vehört ZU. Begrıtft der Moral und ıhrer kategorischen Geltung, dass das
sıttlıch Rıchtige seiner selbst z ullen wiırd. Deswegen vehen schon
ALULLS begritfsanalytischen Gründen 11 diejenıgen AÄAnsätze iın die Irre, die VOCI-

suchen, die ‚Moral‘ ALULLS QOT- oder außermoralıischen Quellen (Zz ıhrer _-

z1alen Nützlichkeıt, dem Selbstinteresse des Akteurs oder den evolutıven
Vortellen tür das UÜberleben der Art) abzuleiten oder dem moralıschen
Handeln einen eın ınstrumentellen Charakter beizulegen. Solche Theorie-
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nen nach Möglichkeit umfassend entfaltest und gleichberechtigt förderst und 
nicht ohne zwingenden Sachgrund beeinträchtigst oder sogar zerstörst.

Drei Vorteile dieser Rekonstruktion des moralischen Anspruchs seien ei-
gens hervorgehoben: Erstens lassen sich über die Kategorie der ‚Handlungs-
fähigkeit‘ die verschiedenen semantischen Dimensionen des Moralbegriffs 
(z. B. Güter, Rechte, Pfl ichten, Normen, Tugenden etc.) umfassend erschlie-
ßen, so dass die Gefahr einer einseitigen normativen Verkürzung des Moral-
begriffs gebannt scheint. Zweitens handelt es sich bei der ‚Handlungsfähig-
keit‘ um eine lebensaltersensitive Kategorie, die aufgrund ihres dynamischen 
Charakters geeignet ist, nicht nur das Menschliche im Allgemeinen, sondern 
das moralisch Spezifi sche unterschiedlicher Lebensalter – etwa der beson-
deren Situation von Kindern oder Alten – angemessen zum Ausdruck zu 
bringen. Drittens handelt es sich beim Begriff der Handlungsfähigkeit um 
eine gut operationalisierbare Kategorie, die eine hohe Anschlussfähigkeit 
der ethischen Refl exion für die empirischen Human- und Sozialwissen-
schaften ermöglicht. Denn ob und in welchem Maße eine bestimmte Hand-
lungsweise die Entwicklung und Entfaltung der individuellen Handlungsfä-
higkeit fördert oder beeinträchtigt, ist letztlich eine empirische Frage, deren 
Beantwortung nicht allein in die Kompetenz der Ethik fällt, sondern einen 
intensiven interdisziplinären Dialog erfordert, der in der Praxis freilich 
nicht zuletzt an der Hermetik der jeweiligen Sprachwelten allzu häufi g 
scheitert. Kurzum: Es dürfte also einiges dafür sprechen, den moralischen 
Anspruch im Rahmen einer Semantik zu explizieren, in deren Mittelpunkt 
die basale menschliche Fähigkeit zum freien vernunftgeleiteten verantwort-
lichen Handeln steht.

2. Zum Problem der Motivation moralischen Handelns

Der Begriff der ‚Moral‘ wurde bislang in dreifacher Hinsicht näher be-
stimmt: nämlich erstens funktional durch seinen handlungsleitenden Cha-
rakter, zweitens geltungstheoretisch durch den mit einem ‚moralischen Ur-
teil‘ verbundenen Wahrheitsanspruch und drittens inhaltlich durch den 
Bezug auf die grundlegende Handlungsfähigkeit des Menschen. Der Begriff 
der ‚Moral‘ ist darüber hinaus aber auch in motivationaler Hinsicht eindeu-
tig konturiert: Moralisch ist nur derjenige Akteur, der das sittlich Richtige 
aus einer ganz bestimmten Motivation heraus tut. Diese Motivation besteht 
näherhin darin, dass das Richtige getan wird, weil es das Richtige ist. Es 
gehört zum Begriff der Moral und ihrer kategorischen Geltung, dass das 
sittlich Richtige um seiner selbst willen getan wird. Deswegen gehen schon 
aus begriffsanalytischen Gründen all diejenigen Ansätze in die Irre, die ver-
suchen, die ‚Moral‘ aus vor- oder außermoralischen Quellen (z. B. ihrer so-
zialen Nützlichkeit, dem Selbstinteresse des Akteurs oder den evolutiven 
Vorteilen für das Überleben der Art) abzuleiten oder dem moralischen 
Handeln einen rein instrumentellen Charakter beizulegen. Solche Theorie-

22 ThPh 3/2012 www.theologie-und-philosophie.de
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Modelle erreichen Ar nıcht das Nıveau der Moral 1m eigentlichen Sınne,
sondern beschreiben bestentalls eın außeres moralanaloges Verhalten.

Da allerdings durchaus möglıch 1st, iın eliner estimmten Situation
celbst dann och yıchtig andeln, WEn die spezıfisch moralısche Motti1-
vatiıon tehlt oder estimmte Dehizite auftweıst, sind derartıge iın sıch wI1e-
derum durchaus vielgestaltige Phänomene auch begrifflich klar VOoO der
Vollgestalt ‚moralıschen Handelns‘ abzugrenzen. In diesem Sinne nNntier-
scheıidet etiw221 Arıstoteles zwıschen Iugend un Beherrschtheit‘!, während
Immanuel Kant einem blo{fß pflichtgemäßen Handeln eın moralısch voll-
kommeneres Handeln A Pflicht‘* gegenüberstellt‘?.

Arıstoteles und Kanlt, die als die wichtigsten Keprasentanten der beıden
Grundströmungen der abendländischen Ethik näamlıch der SOgeNANNTEN
Iugendethik auf der einen un der Deontologıe auf der anderen Seılite gel-
ten können, haben 1ne Deutung der moralıschen Motivatiıon vorgelegt, die
neben gewichtigen Gemehumsamkeıten auch einıge markante Unterschiede
aufweilst.

21 Kant UuUN Arıstoteles über Motivation UuUN
das Verhältnis O  S Vernunft UuUN Gefühl

Kants Ethikbegriff 1St angelegt, dass neben der rage ach dem Kriıte-
1um der sıttliıchen Rıchtigkeıit (princıpium dundicationıs) auch einen welten
Raum tür die Auseinandersetzung mıt den subjektiven Ausführungsgrün-
den (princıpıum PXECULLONIS) lässt. In diesem Sinne stellt test:

Urteilen kann der Verstand freilich, aber diesem Verstandesurteil eıne Kraft veben,
un: AaSsSSs elıne TIriebfeder werde, den Willen bewegen, dıe Handlung auszuuben,
das 1St. der Stein der Weisen.!*

Um die Fıgenart der kantıschen Lösung dieser SOgENANNTEN Irıebfederpro-
blematık verstehen, I1NUS$S Ianl sıch vergegenwärtigen, dass Kant eliner
doppelten Frontlinıie kämpft: Eılinerseılts versucht CI, iın Abgrenzung ZUur De-
MONTLASEC des Vernunftbegriffs 1m Kontext der empirıistischen Moraltheorie
Davıd Humes die praktische Vernunft wıeder iın ıhre zentrale Stellung e1nN-

11 Veol Arıistoteles, 111 15, 1119b15-19 und VII 10, 1151b3—-1152 / war 111 der ‚Be-
herrschte‘ ebenso w 1€e der ‚Tugendhafte‘ das sıttlıch Rıchtige seiner selbst wıllen LUN, doch hat

dabe1ı ıntolge einer inneren Unausgeglichenheıit Antrıebe überwınden, dıe sıch diesem Wl-
len wıdersetzen.

Veol Kant, Grundlegung ZULXI Metaphysık der Sıtten, —]O n 39 / Blo{($
pflichtgemäfßes Handeln entspricht M AL außerlich dem Sıttengesetz, wırd aber nıcht des S1It-
LENSZESCLZES wıllen vollzogen und bleibt. daher hınter einem moralısch vollkommeneren Handeln
A S Pflicht zurück.

1 5 Selbstverständlich dürten dıe beıden Phäiänomene nıcht mıteinander iıdentihziert werden:
Der ‚Beherrschte‘ 111 das sıttlıch Rıchtige se1iner selbst willen, aber findet sıch ın ıhm eın
Antrıeb, der sıch diesem Wıllen wıdersetzt (vel. 13, 1102b14-28.). ‚Pflichtgemäfßes (legales)
Handeln‘ beı Kant IST. dagegen eın Handeln, das WL dem Sıttengesetz entspricht, aber nıcht
des Sıttengesetzes wıllen vollzogen wırd

Eıne Vorlesung Kants ber Ethık, herausgegeben V Menzer, Berlın 1924, 54
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Modelle erreichen gar nicht das Niveau der Moral im eigentlichen Sinne, 
sondern beschreiben bestenfalls ein äußeres moralanaloges Verhalten. 

Da es allerdings durchaus möglich ist, in einer bestimmten Situation 
selbst dann noch richtig zu handeln, wenn die spezifi sch moralische Moti-
vation fehlt oder bestimmte Defi zite aufweist, sind derartige – in sich wie-
derum durchaus vielgestaltige – Phänomene auch begriffl ich klar von der 
Vollgestalt ‚moralischen Handelns‘ abzugrenzen. In diesem Sinne unter-
scheidet etwa Aristoteles zwischen Tugend und Beherrschtheit11, während 
Immanuel Kant einem bloß pfl ichtgemäßen Handeln ein moralisch voll-
kommeneres Handeln aus Pfl icht12 gegenüberstellt13. 

Aristoteles und Kant, die als die wichtigsten Repräsentanten der beiden 
Grundströmungen der abendländischen Ethik – nämlich der sogenannten 
Tugendethik auf der einen und der Deontologie auf der anderen Seite – gel-
ten können, haben eine Deutung der moralischen Motivation vorgelegt, die 
neben gewichtigen Gemeinsamkeiten auch einige markante Unterschiede 
aufweist.

2.1 Kant und Aristoteles über Motivation und 
das Verhältnis von Vernunft und Gefühl

Kants Ethikbegriff ist so angelegt, dass er neben der Frage nach dem Krite-
rium der sittlichen Richtigkeit (principium diiudicationis) auch einen weiten 
Raum für die Auseinandersetzung mit den subjektiven Ausführungsgrün-
den (principium executionis) lässt. In diesem Sinne stellt er fest: 

Urteilen kann der Verstand freilich, aber diesem Verstandesurteil eine Kraft zu geben, 
und dass es eine Triebfeder werde, den Willen zu bewegen, die Handlung auszuüben, 
das ist der Stein der Weisen.14 

Um die Eigenart der kantischen Lösung dieser sogenannten Triebfederpro-
blematik zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass Kant an einer 
doppelten Frontlinie kämpft: Einerseits versucht er, in Abgrenzung zur De-
montage des Vernunftbegriffs im Kontext der empiristischen Moraltheorie 
David Humes die praktische Vernunft wieder in ihre zentrale Stellung ein-

11 Vgl. Aristoteles, EN III 15, 1119b15–19 und VII 10, 1151b3–1152 a 3. Zwar will der ‚Be-
herrschte‘ ebenso wie der ‚Tugendhafte‘ das sittlich Richtige um seiner selbst willen tun, doch hat 
er dabei infolge einer inneren Unausgeglichenheit Antriebe zu überwinden, die sich diesem Wil-
len widersetzen.

12 Vgl. I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 8–10 (= AA IV 397 f.). Bloß 
pfl ichtgemäßes Handeln entspricht zwar äußerlich dem Sittengesetz, wird aber nicht um des Sit-
tengesetzes willen vollzogen und bleibt daher hinter einem moralisch vollkommeneren Handeln 
aus Pfl icht zurück.

13 Selbstverständlich dürfen die beiden Phänomene nicht miteinander identifi ziert werden: 
Der ‚Beherrschte‘ will das sittlich Richtige um seiner selbst willen, aber es fi ndet sich in ihm ein 
Antrieb, der sich diesem Willen widersetzt (vgl. EN I 13, 1102b14–28.). ‚Pfl ichtgemäßes (legales) 
Handeln‘ bei Kant ist dagegen ein Handeln, das zwar dem Sittengesetz entspricht, aber nicht um 
des Sittengesetzes willen vollzogen wird.

14 Eine Vorlesung Kants über Ethik, herausgegeben von P. Menzer, Berlin 1924, 54.



KELIGIOÖSE HANDLUNGSGCGRÜNDE

Andererseılts sıieht die Notwendigkeıt, einen Intellek-
tualısmus vermeıden, der moralısches Fehlverhalten LLUTL och als Ergeb-
NS elines Vernunftirrtums deuten VELITINAS un dabel1 übersieht, dass
neben der Vernunft auch des Getühls bedarft, das moralısche Handeln
ADNSCINCSSCHIL erklären können.

Kants eıgene Deutung des Verhältnisses VOoO Vernunft un Getüuhl welst
1U allerdings einıge Eigentümlichkeiten auf, die die Plausibilität se1iner LO-
S UuNs der Motivationsproblematıik ernstlich vefährdet." Dazu vehört ZU.

einen die negatıve Bewertung der verschiedenen naturalen Neigungen und
Affekte des Menschen und ZU. anderen die Vorstellung eliner Unabhän-
yigkeıt Yyeiner praktischer Vernunft VOoO allen attektiven Einflüssen und
Vorgaben. Beıde Annahmen Inmen tühren einer antagonistischen
Verhältnisbestimmung VOoO Vernunft un Gefühl, die sowohl iın moralep1s-
temologischer WI1€e auch iın motivationspsychologischer Hınsıcht durchaus
problematische Züge tragt. Kant treıbt nıcht LLUTL einen eıl zwıischen das —

türliıche Glücksstreben des Menschen und die Anforderungen der Moral,
sondern spricht den menschlichen Neigungen auch jede kognitive Funktion
und motivationale Bedeutung tür dıe moralısche Praxıs rundweg ab

Neigung ISt. blıind un: knechtisch, S1e ILa 1L1U. yutartız se1in der nıcht, un: dıe Ver-
nunft, auf Sıttlichkeit ankommt, MU:RELIGIÖSE HANDLUNGSGRÜNDE  zusetzen. Andererseits sieht er die Notwendigkeit, einen extremen Intellek-  tualismus zu vermeiden, der moralisches Fehlverhalten nur noch als Ergeb-  nis eines Vernunftirrtums zu deuten vermag und dabei übersieht, dass es  neben der Vernunft auch des Gefühls bedarf, um das moralische Handeln  angemessen erklären zu können.  Kants eigene Deutung des Verhältnisses von Vernunft und Gefühl weist  nun allerdings einige Eigentümlichkeiten auf, die die Plausibilität seiner Lö-  sung der Motivationsproblematik ernstlich gefährdet.!” Dazu gehört zum  einen die negative Bewertung der verschiedenen naturalen Neigungen und  Affekte des Menschen und zum anderen die Vorstellung einer Unabhän-  gigkeit reiner praktischer Vernunft von allen affektiven Einflüssen und  Vorgaben. Beide Annahmen zusammen führen zu einer antagonistischen  Verhältnisbestimmung von Vernunft und Gefühl, die sowohl in moralepis-  temologischer wie auch in motivationspsychologischer Hinsicht durchaus  problematische Züge trägt. Kant treibt nicht nur einen Keil zwischen das na-  türliche Glücksstreben des Menschen und die Anforderungen der Moral,  sondern spricht den menschlichen Neigungen auch jede kognitive Funktion  und motivationale Bedeutung für die moralische Praxis rundweg ab:  Neigung ist blind und knechtisch, sie mag nun gutartig sein oder nicht, und die Ver-  nunft, wo es auf Sittlichkeit ankommt, muß ... ohne auf sie Rücksicht zu nehmen, als  reine praktische Vernunft ihr eigenes Interesse ganz allein besorgen.'®  Da die Blindheit und der latente Egoismus!” unserer naturalen Neigungen  und Affekte Kant zufolge mit einer am moralischen Gesetz orientierten  Sittlichkeit prinzipiell unvereinbar ist, besteht ein erster Schritt zur moralı-  schen Vervollkommnung in ihrer Unterdrückung und möglichst weitgehen-  den Eliminierung:  Das Wesentliche aller Bestimmung des Willens durchs sittliche Gesetz ist: daß er als  freier Wille, mithin nicht bloß ohne Mitwirkung sinnlicher Antriebe, sondern selbst  mit Abweisung aller derselben, und mit Abbruch aller Neigungen, so fern sie jenem  Gesetze zuwider sein könnten, bloß durchs Gesetz bestimmt werde.!8  Der erste Schritt zur Lösung des Motivationsproblems, der bei Kant eng  mit dem Begriff der Achtung verbunden ist, hat also eine rein negative Stoß-  richtung: Als subjektiver Bestimmungsgrund des Willens besteht das vom  moralischen Gesetz hervorgerufene Gefühl der ‚Achtung‘ in der Unterdrü-  ckung der sinnlichen Neigungen. Diese indirekte Form der Motivation, der  zufolge die mit den Neigungen verbundenen Hindernisse zur Befolgung  des moralischen Gesetzes beseitigt werden, ergänzt Kant ın einem zweiten  Schritt durch den Verweis auf ein positiv konnotiertes Gefühl, das er wahl-  5 Vgl. zum Folgenden: E Ricken, Kann die Moralphilosophie auf die Frage nach dem ‚Ethi-  schen‘ verzichten?, in: ThPh 59 (1984), 166-169.  16 7, Kant, KpV, A 213.  ” Zur ‚Selbstsucht‘ der Neigungen vgl. Kant, KpV, A 129.  18 Kant, KpV, A 128 (Hervorhebung E.-J. B.).  339hne auf S1e Rücksicht nehmen, als
reine praktische Vernunftt ıhr eigenes Interesse Aahlz alleın besorgen."

Da die Blındheit un der atente Fgo1smus”” ULNSeTIeEeTr naturalen Neigungen
un Atftekte Kant zufolge mıt einer moralıschen (Jesetz orlentlierten
Sıttliıchkeit prinzıpiell unvereıiınbar 1St, esteht eın erster Schritt ZUur moralı-
schen Vervollkommnung ın ıhrer Unterdrückung un möglıchst weıtgehen-
den Eliminserung:

Das Wesentliche aller Bestimmung des Wıillens durchs sıttlıche (‚eset7z 1St: da als
treier Wiılle, mıithın nıcht blofß hne Mitwirkung sinnlıcher Antrıebe, sondern selbst
mıt Abweisung aller derselben, un: mL Abbruch aller Neıigungen, tern S1Ee jenem
esetze zuwıider se1in könnten, bla{ß durchs (‚eset7z bestimmt werde.!®

Der Schritt ZUur Lösung des Motivationsproblems, der beı Kant CI
mıiıt dem Begrıtft der Achtung verbunden 1St, hat also ine eın negatıve Stofß-
richtung: Als subjektiver Bestimrnungs grund des Wıllens esteht das VOoO

moralıschen (Jesetz hervorgerufene Getüuhl der ‚Achtung‘ iın der Unterdrü-
ckung der sinnlıchen Neıigungen. Diese ındırekte orm der Motivatıon, der
zufolge die mıt den Neigungen verbundenen Hındernisse ZUr Betolgung
des moralıschen (jJesetzes beselntigt werden, erganzt Kant iın einem zweıten
Schritt durch den erwels auf eın pOSItIV konnotiertes Gefühl, das ahl-

19 Vel. ZU Folgenden: Ricken, Kann dıe Moralphilosophie auf dıe rage ach dem ‚Ethı-
schen‘ verzichten?, ın LThPh 50 1984),; 166—169

16 Kant, KDYV, 215
1/ /Zur Selbstsucht‘ der Ne1igungen vel Kanlt, KD V, 129
15 Kant, KD V, 1285 (Hervorhebung E ] B
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zusetzen. Andererseits sieht er die Notwendigkeit, einen extremen Intellek-
tualismus zu vermeiden, der moralisches Fehlverhalten nur noch als Ergeb-
nis eines Vernunftirrtums zu deuten vermag und dabei übersieht, dass es 
neben der Vernunft auch des Gefühls bedarf, um das moralische Handeln 
angemessen erklären zu können. 

Kants eigene Deutung des Verhältnisses von Vernunft und Gefühl weist 
nun allerdings einige Eigentümlichkeiten auf, die die Plausibilität seiner Lö-
sung der Motivationsproblematik ernstlich gefährdet.15 Dazu gehört zum 
einen die negative Bewertung der verschiedenen naturalen Neigungen und 
Affekte des Menschen und zum anderen die Vorstellung einer Unabhän-
gigkeit reiner praktischer Vernunft von allen affektiven Einfl üssen und 
 Vorgaben. Beide Annahmen zusammen führen zu einer antagonistischen 
Verhältnisbestimmung von Vernunft und Gefühl, die sowohl in moralepis-
temologischer wie auch in motivationspsychologischer Hinsicht durchaus 
problematische Züge trägt. Kant treibt nicht nur einen Keil zwischen das na-
türliche Glücksstreben des Menschen und die Anforderungen der Moral, 
sondern spricht den menschlichen Neigungen auch jede kognitive Funktion 
und motivationale Bedeutung für die moralische Praxis rundweg ab:

Neigung ist blind und knechtisch, sie mag nun gutartig sein oder nicht, und die Ver-
nunft, wo es auf Sittlichkeit ankommt, muß … ohne auf sie Rücksicht zu nehmen, als 
reine praktische Vernunft ihr eigenes Interesse ganz allein besorgen.16

Da die Blindheit und der latente Egoismus17 unserer naturalen Neigungen 
und Affekte Kant zufolge mit einer am moralischen Gesetz orientierten 
Sittlichkeit prinzipiell unvereinbar ist, besteht ein erster Schritt zur morali-
schen Vervollkommnung in ihrer Unterdrückung und möglichst weitgehen-
den Eliminierung:

Das Wesentliche aller Bestimmung des Willens durchs sittliche Gesetz ist: daß er als 
freier Wille, mithin nicht bloß ohne Mitwirkung sinnlicher Antriebe, sondern selbst 
mit Abweisung aller derselben, und mit Abbruch aller Neigungen, so fern sie jenem 
Gesetze zuwider sein könnten, bloß durchs Gesetz bestimmt werde.18

Der erste Schritt zur Lösung des Motivationsproblems, der bei Kant eng 
mit dem Begriff der Achtung verbunden ist, hat also eine rein negative Stoß-
richtung: Als subjektiver Bestimmungsgrund des Willens besteht das vom 
moralischen Gesetz hervorgerufene Gefühl der ‚Achtung‘ in der Unterdrü-
ckung der sinnlichen Neigungen. Diese indirekte Form der Motivation, der 
zufolge die mit den Neigungen verbundenen Hindernisse zur Befolgung 
des moralischen Gesetzes beseitigt werden, ergänzt Kant in einem zweiten 
Schritt durch den Verweis auf ein positiv konnotiertes Gefühl, das er wahl-

15 Vgl. zum Folgenden: F. Ricken, Kann die Moralphilosophie auf die Frage nach dem ‚Ethi-
schen‘ verzichten?, in: ThPh 59 (1984), 166–169.

16 I. Kant, KpV, A 213.
17 Zur ‚Selbstsucht‘ der Neigungen vgl. Kant, KpV, A 129.
18 Kant, KpV, A 128 (Hervorhebung F.-J. B.). 
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welse als „ıntellektuelle Zufriedenheit“!* oder als ‚Gefühl der Erhabenheit“*®
beschreibt: Indem der Mensch näamlıch die Erfahrung der Unabhängigkeıt
VOoO den sinnlıchen Neigungen mache, erstarke iın ıhm das Bewusstseın, e1-
Her übersinnlichen .ıntelligiblen‘ Ordnung anzugehören:

SO 1ST dıe echte TIriebfeder der reinen praktischen VernunttFRANZ-JoOSEF BORMANN  weise als ‚intellektuelle Zufriedenheit“? oder als ‚Gefühl der Erhabenheit“®  beschreibt: Indem der Mensch nämlich die Erfahrung der Unabhängigkeit  von den sinnlichen Neigungen mache, erstarke in ihm das Bewusstsein, ei-  ner übersinnlichen ‚intelligiblen‘ Ordnung anzugehören:  So ist die echte Triebfeder der reinen praktischen Vernunft ... keine andere, als das  reine moralische Gesetz selber, so fern es uns die Erhabenheit unserer eigenen über-  sinnlichen Existenz spüren lässt, und subjektiv in Menschen, die sich zugleich ihres  sinnlichen Daseins und der damit verbundenen Abhängigkeit von ihrer so fern sehr  pathologisch affızierten Natur bewußt sind, Achtung für ihre höhere Bestimmung  wirkt.?!  Obwohl Kant also durchaus der Überzeugung ist, dass es die Vernunft nicht  direkt, sondern nur vermittels eines bestimmten Gefühls vermag, den Men-  schen zu einem bestimmten Handeln zu motivieren, trägt sein letztlich auf  dem Begriff der Selbstachtung basierender Lösungsansatz doch insofern  stark rationalistische Züge, als er die weitgehende Unterdrückung unserer  natürlichen Affekte und Neigungen impliziert. Kant zufolge sollen wir also  aus reiner Selbstachtung moralisch sein, weil wir nur so unserer erhabenen  Vernunftnatur gerecht werden.  Ein deutlich anders akzentuiertes Denkmodell begegnet uns in der aristo-  telischen Ethik, von dessen Eudämonismus sich Kant bewusst abgesetzt  hat. Aristoteles bemüht sich um einen Ausgleich zwischen dem natürlichen  Glücksstreben des Menschen auf der einen und den Erfordernissen der Mo-  ral auf der anderen Seite. Das moralische Handeln ist nicht nur die notwen-  dige Voraussetzung, sondern auch der wesentliche /nhalt des menschlichen  Glücks.? Im Tun des sittlich Richtigen vollendet sich die Persönlichkeit des  handelnden Subjekts. Wer unmoralisch handelt, gefährdet nicht nur sein  Glück, sondern er verfehlt sich letztlich selbst. Ähnlich wie bei Kant steht  auch die arıstotelische Lösung des Motivationsproblems im Kontext einer  bestimmten Konzeption des menschlichen Selbstverhältnisses: Während der  moralisch schlechte Mensch in sich zerrissen ist und im Zwiespalt mit sich  selbst lebt, ist der moralisch Gute „mit sich selbst in Übereinstimmung“, da  er „mit seiner ganzen Seele nach denselben Dingen [strebt]“.? Wie Kant, so  ist auch Aristoteles davon überzeugt, dass der moralisch Gute eine falsche  — nämlich egoistische - Form der ‚Selbstliebe‘ überwinden muss, um zu ei-  ner moralisch reflektierten Freundschaft mit sich selbst zu gelangen. Aristo-  teles’ Überlegungen zum Tugendbegriff zeigen jedoch eindeutig, dass er  dabei — anders als Kant - nicht von einer konfrontativen, sondern von einer  integrativen Verhältnisbestimmung von Vernunft und Gefühl ausgeht.  1? Vgl. Kant, KpV, A 212.  20 Vegl. I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, B 11, Fn. (= AA VI  23, Fn.).  21 Kant, KpV, A 158.  2 Vgl. Aristoteles, EN I6.  23 Aristoteles, EN IX 4, 1166 a 13 f.  340keine andere, als das
reine moralısche (‚eset7z selber, tern U1L1S dıe Erhabenheit ULLSCICT eigenen ber-
sinnlıchen Exıstenz spuren lässt, un: subjektiv 1n Menschen, dıe sıch zugleich iıhres
sinnlıchen 4se1InNs un: der damıt verbundenen Abhängigkeıt VOo iıhrer tern sehr
pathologisch affızierten Natur bewußlt sınd, Achtung für iıhre höhere Bestimmung
wirkt.?!

Obwohl Kant also durchaus der Überzeugung 1St, dass die Vernunft nıcht
direkt, sondern LU vermuittels elines estimmten Getühls VEIINAS, den Men-
schen einem estimmten Handeln motivıeren, tragt seıin letztlich auf
dem Begrıfft der Selbstachtung basıerender Lösungsansatz doch iınsotern
stark vyatıonalıstische Züge, als die weıtgehende Unterdrückung ULNSeTIeEeTr

natürliıchen Atftekte und Neigungen ımplızıert. Kant zufolge sollen WIr also
ALULLS reiner Selbstachtung moralısch se1n, weıl WIr L1LUL ULMNSeITeEeTr erhabenen
Vernunftnatur verecht werden.

Fın deutlich anders akzentulertes Denkmodell begegnet u iın der AarıStOo-
telıschen Ethik, VOoO dessen udäimen1ısmus sıch Kant bewusst abgesetzt
hat Arıstoteles bemuht sıch einen Ausgleich zwıschen dem natürliıchen
Glücksstreben des Menschen auf der einen un den Ertordernissen der Mo-
ral auf der anderen Seılte. Das moralısche Handeln 1St nıcht LLUTL die OtLtwen-

dige VOoraussetzung, sondern auch der wesentliche Inhalt des menschlichen
Glücks.* Im Iun des sıttliıch Rıchtigen vollendet sıch die Persönlichkeıit des
handelnden Subjekts. Wer unmoralısch handelt, gefährdet nıcht LU se1in
Glück, sondern vertehlt sıch letztlich seLbst. Ahnlich WI1€e beı Kant steht
auch die arıstotelische Lösung des Motivationsproblems 1m Kontext eliner
estimmten Konzeption des menschlichen Selbstverhältnisses: Während der
moralısch schlechte Mensch 177 sıch ZEeYYISSEN 1St und 1m Zwiespalt mıt sıch
celbst lebt, 1St der moralısch (zute „mıit sıch celbst iın Übereinstimmung“, da

„mıit se1iner ganzen Seele ach denselben Dıingen |strebt]“.* Wıe Kant,
1St auch Arıstoteles davon überzeugt, dass der moralısch (zute 1ne alsche

näamlıch egolstische orm der ‚Selbstliebe‘ überwınden INUSS, e1-
Her moralısch reflektierten Freundschaft mıLE sıch selbst velangen. Arısto-
teles’ Überlegungen ZU. Tugendbegrifft zeıgen jedoch eindeutig, dass
dabel1 anders als Kant nıcht VOoO eliner konfrontativen, sondern VOoO eliner
integrativen Verhältnisbestimmung VOoO Vernunft un Getüuhl ausgeht.

19 Veol Kant, KDV, 2172
U Veol Kant, Die Religion innerhal der renzen der blofßsen Vernuntt, 11, EFn. n VI

23, En.)}
21 Kant, KDYV, 155

Veol Arıistoteles, 16
AA Aristoteles, 4, 1166 ] 3
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weise als ‚intellektuelle Zufriedenheit‘19 oder als ‚Gefühl der Erhabenheit‘20 
beschreibt: Indem der Mensch nämlich die Erfahrung der Unabhängigkeit 
von den sinnlichen Neigungen mache, erstarke in ihm das Bewusstsein, ei-
ner übersinnlichen ‚intelligiblen‘ Ordnung anzugehören:

So ist die echte Triebfeder der reinen praktischen Vernunft … keine andere, als das 
reine moralische Gesetz selber, so fern es uns die Erhabenheit unserer eigenen über-
sinnlichen Existenz spüren lässt, und subjektiv in Menschen, die sich zugleich ihres 
sinnlichen Daseins und der damit verbundenen Abhängigkeit von ihrer so fern sehr 
pathologisch affi zierten Natur bewußt sind, Achtung für ihre höhere Bestimmung 
wirkt.21

Obwohl Kant also durchaus der Überzeugung ist, dass es die Vernunft nicht 
direkt, sondern nur vermittels eines bestimmten Gefühls vermag, den Men-
schen zu einem bestimmten Handeln zu motivieren, trägt sein letztlich auf 
dem Begriff der Selbstachtung basierender Lösungsansatz doch insofern 
stark rationalistische Züge, als er die weitgehende Unterdrückung unserer 
natürlichen Affekte und Neigungen impliziert. Kant zufolge sollen wir also 
aus reiner Selbstachtung moralisch sein, weil wir nur so unserer erhabenen 
Vernunftnatur gerecht werden.

Ein deutlich anders akzentuiertes Denkmodell begegnet uns in der aristo-
telischen Ethik, von dessen Eudämonismus sich Kant bewusst abgesetzt 
hat. Aristoteles bemüht sich um einen Ausgleich zwischen dem natürlichen 
Glücksstreben des Menschen auf der einen und den Erfordernissen der Mo-
ral auf der anderen Seite. Das moralische Handeln ist nicht nur die notwen-
dige Voraussetzung, sondern auch der wesentliche Inhalt des menschlichen 
Glücks.22 Im Tun des sittlich Richtigen vollendet sich die Persönlichkeit des 
handelnden Subjekts. Wer unmoralisch handelt, gefährdet nicht nur sein 
Glück, sondern er verfehlt sich letztlich selbst. Ähnlich wie bei Kant steht 
auch die aristotelische Lösung des Motivationsproblems im Kontext einer 
bestimmten Konzeption des menschlichen Selbstverhältnisses: Während der 
moralisch schlechte Mensch in sich zerrissen ist und im Zwiespalt mit sich 
selbst lebt, ist der moralisch Gute „mit sich selbst in Übereinstimmung“, da 
er „mit seiner ganzen Seele nach denselben Dingen [strebt]“.23 Wie Kant, so 
ist auch Aristoteles davon überzeugt, dass der moralisch Gute eine falsche 
– nämlich egoistische – Form der ‚Selbstliebe‘ überwinden muss, um zu ei-
ner moralisch refl ektierten Freundschaft mit sich selbst zu gelangen. Aristo-
teles’ Überlegungen zum Tugendbegriff zeigen jedoch eindeutig, dass er 
dabei – anders als Kant – nicht von einer konfrontativen, sondern von einer 
integrativen Verhältnisbestimmung von Vernunft und Gefühl ausgeht.

19 Vgl. Kant, KpV, A 212.
20 Vgl. I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, B 11, Fn. (= AA VI 

23, Fn.).
21 Kant, KpV, A 158.
22 Vgl. Aristoteles, EN I6.
23 Aristoteles, EN IX 4, 1166 a 13 f.
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Die Atftekte des nıcht vernünftigen Seelenteiıls sınd nıcht das schlechthin
Andere ZUY Vernunft, das dieser zwangsläufg teindlich vegenüberstünde,
sondern sınd celbst iınsotern potenztıell vernünftig, als S1€e ine Gestaltung
durch die Vernunft zulassen. ‚Ethische Tugend‘ bedeutet tür Arıstoteles
tolglich weder Apathie och Unterdrückung VOoO Getühlen un Neıigungen,
sondern vielmehr b  Jjene „Verfassung des nıchtvernünftigen Seelenvermögens,
die bewirkt, dafß dessen egungen mıt dem Vernunfturteil iın Eınklang sind
un adurch ıhre Kraft ın den Dienst der richtigen Entscheidung und des
richtigen Verhaltens stellenCZr
Dieser Dienst 1St eın doppelter: IDIE vernunftgemäfßse Ordnung der Strebun-
CI un Neigungen ewırkt ZU. einen, dass dem jeweıilıgen Subjekt iın ALLS-

reichendem alße motivierende Krätte tür das sıttliıche Handeln ZUr Vertfü-
Ug stehen.*> Zum anderen kommt ıhr aber auch 1ne wichtige Funktion
tür die sıttliıche Erkenntnis selbst Wıe Arıstoteles der Abhängigkeıt
der ‚Klugheıt‘ (phronesis) VOoO der ‚Mafßßhaltung‘ (sophrosyne) ze1gt,“ esteht
zwıschen den dianoetischen und den ethischen Tugenden eın wechselseitiges
Abhängigkeitsverhältnis: Eıinerselts bedarf elines Vernuntfturteıils, das
rechte Ma{iiß estimmter attektiver egungen testzusetzen; andererselts bıl-
det die Ordnung der eiıgenen Getühlswelt ine notwendige Voraussetzung
tür die richtige Einsicht der Vernunft. Arıstoteles arbeitet also mıiıt einem
integrativen AÄAnsatz, der auf die Kultivierung ULNSeTIeEeTr Getühle und Aftekte
ausgerichtet 1St un somıt einen tragwürdıgen Intellektualismus ebenso VOCI-

me1ldet WI1€e eiınen nıcht mınder problematiıschen Naturalısmus. Arıstoteles
zufolge oll ıch moralısch se1n, also das (zute se1iner celbst wiıllen etun,
weıl ıch L1LUL mıt MNAY selbst 2MN Einklang feben und me1lne Identität als
komplexes strebendes Vernunftwesen dauerhaft bewahren annn

Die iımmense wirkungsgeschichtliche Bedeutung der arıstotelischen Kon-
zeption wırd nıcht alleın daraus ersichtlich, dass S1€e über das thomanısche
Denken maßgeblichen Einfluss auf die katholische Moraltheologie AUSSC-
üubt hat, sondern bıs iın die Gegenwart hıneın auch 1ne wichtige Inspiratı-
onsquelle tür die zeiıtgenössısche analytısche Handlungstheorie bildet, WI1€e
nachtolgend uUurz exemplarısch gezeigt werden oll

Bernard Woollrams und John MecDowell
über i’nterne UuUN PxXterne Handlungsgründe

Der amerıikanısche Moralphilosoph Wılliam Frankena hat bereıits 1m
Jahr 958 darauf hingewılesen, dass die Klärung des Verhältnisses VOoO _-

ralıscher Verpflichtung un Motivatiıon b  Jjenen Grundproblemen der

A Ricken, Kann dıe Moralphilosophie?, 170
A Vel. Foot, Virtues and Vices, 1n: [Dies., Vırtues and Vices and Other ESSayvs ın Maoral Phı-

losophy, Oxtord 19/8, 1—1  %O
A Vel. Aristoteles, V I
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Die Affekte des nicht vernünftigen Seelenteils sind nicht das schlechthin 
Andere zur Vernunft, das dieser zwangsläufi g feindlich gegenüberstünde, 
sondern sind selbst insofern potenziell vernünftig, als sie eine Gestaltung 
durch die Vernunft zulassen. ‚Ethische Tugend‘ bedeutet für Aristoteles 
folglich weder Apathie noch Unterdrückung von Gefühlen und Neigungen, 
sondern vielmehr jene „Verfassung des nichtvernünftigen Seelenvermögens, 
die bewirkt, daß dessen Regungen mit dem Vernunfturteil in Einklang sind 
und dadurch ihre Kraft in den Dienst der richtigen Entscheidung und des 
richtigen Verhaltens stellen“24.
Dieser Dienst ist ein doppelter: Die vernunftgemäße Ordnung der Strebun-
gen und Neigungen bewirkt zum einen, dass dem jeweiligen Subjekt in aus-
reichendem Maße motivierende Kräfte für das sittliche Handeln zur Verfü-
gung stehen.25 Zum anderen kommt ihr aber auch eine wichtige Funktion 
für die sittliche Erkenntnis selbst zu: Wie Aristoteles an der Abhängigkeit 
der ‚Klugheit‘ (phronesis) von der ‚Maßhaltung‘ (sophrosyne) zeigt,26 besteht 
zwischen den dianoetischen und den ethischen Tugenden ein wechselseitiges 
Abhängigkeitsverhältnis: Einerseits bedarf es eines Vernunfturteils, um das 
rechte Maß bestimmter affektiver Regungen festzusetzen; andererseits bil-
det die Ordnung der eigenen Gefühlswelt eine notwendige Voraussetzung 
für die richtige Einsicht der Vernunft. Aristoteles arbeitet also mit einem 
integrativen Ansatz, der auf die Kultivierung unserer Gefühle und Affekte 
ausgerichtet ist und somit einen fragwürdigen Intellektualismus ebenso ver-
meidet wie einen nicht minder problematischen Naturalismus. Aristoteles 
zufolge soll ich moralisch sein, also das Gute um seiner selbst willen tun, 
weil ich nur so mit mir selbst im Einklang leben und meine Identität als 
komplexes strebendes Vernunftwesen dauerhaft bewahren kann.

Die immense wirkungsgeschichtliche Bedeutung der aristotelischen Kon-
zeption wird nicht allein daraus ersichtlich, dass sie über das thomanische 
Denken maßgeblichen Einfl uss auf die katholische Moraltheologie ausge-
übt hat, sondern bis in die Gegenwart hinein auch eine wichtige Inspirati-
onsquelle für die zeitgenössische analytische Handlungstheorie bildet, wie 
nachfolgend kurz exemplarisch gezeigt werden soll. 

2.2 Bernard Williams und John McDowell 
über interne und externe Handlungsgründe

Der amerikanische Moralphilosoph William K. Frankena hat bereits im 
Jahr 1958 darauf hingewiesen, dass die Klärung des Verhältnisses von mo-
ralischer Verpfl ichtung und Motivation zu jenen Grundproblemen der 

24 Ricken, Kann die Moralphilosophie?, 170.
25 Vgl. P. Foot, Virtues and Vices, in: Dies., Virtues and Vices and Other Essays in Moral Phi-

losophy, Oxford 1978, 1–18.
26 Vgl. Aristoteles, EN VI 5.
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Ethik vehört, die durch kleinteilige Begriffsanalyse alleın aum ANSCINCSSCHL
lösen sınd, sondern erundlegende sozlalwıssenschaftliche, erkenntni1s-

theoretische un moralpsychologische Untersuchungen ertorderlich —-

chen.?” So 1St denn auch aum verwunderlıich, dass sıch iın den etzten
Jahrzehnten VOTL allem iın der angelsächsıschen Ethik 1ne welılt verzweıgte
Diskussion über ‚Handlungsgründe 78 entwickelt hat, die miıttlerweıle ganz
unterschiedliche thematische Kristallisationspunkte erkennen lässt und VOoO

eliner Debatte den moralphilosophischen Kognitivismus über die eha-
bılıtierung der SOgENANNTEN Tugendethık bıs hın ZUur Analyse menschlicher
Emotionen reicht. iıne Orientierung wırd dabel1 nıcht alleın durch die Fülle
der vorgelegten Eınzelpositionen, sondern VOTL allem durch die unemnhbheıtlıi-
che Terminologie erschwert, die iınsbesondere auch den Gebrauch des (Je-
DENSALZDPAACES .ıntern‘ un ‚extern‘ iın der Diskussion verschiedener and-
lungsgründe betrıitft

Wäiährend Frankena den Begrıtft ınternalısm och ganz allgemeın tür sol-
che Konzeptionen reservierte, die VOoO einem iınneren Zusammenhang VOoO

Verpflichtung un Motivation ausgehen, also der Überzeugung sınd, dass
„motivatıon 15 somehow ‚built iınto‘“ Judgments of moral obligatiıon  <:29, hält

Bernard Wılliams geradezu tür das Kennzeıichen eliner ’nternen and-
lungsinterpretation, „dafß eın Zusammenhang zwıischen dem Begründungs-
Satz un der subjektiven motivatıionalen Verfassung des Handelnden
besteht“°. Demgegenüber liege die „ganz Pointe“ Begründungs-
Sat7ze darın, „dafß S1€e unabhängıg VOoO den Motivationen des Handelnden
wahr se1in können  <:31. Da „Jedoch nıchts die (absıchtlichen) Handlungen e1-
1165 Handelnden erklären [ vermag; K.-] B.|1, aufßer W,  $ das ıh e1-
1E solchen Handeln motiviert“, 1St Wılliams zufolge neben der Yıhrheıt
des Begründungssatzes (SC dass Person einen objektiven Grund
tür die Handlungsweise hat) och eın „psychologisches Bındeglied“
WI1€e eın estimmter Wunsch oder Glaube ertorderlıch, 1ne and-
lungsweıse erklären können. Wılliams meı1ınt IU mıt dieser Beobach-
LunNg der humeschen Krıtik kognitivistischen Externalismus ine
präzısere und daher überzeugendere Gestalt veben können. Er bestreıtet
dabel1 nıcht erundsätzlıch, dass die Vernunft iın Gestalt rationaler UÜberle-

M7 Veol Frankend, Obliıgation and Maotivation ın KRecent Maoral Philosophy, 1n: Mefl-
den (ed.), ESSayvs ın Maoral Philosophy, Seattle 1958, 40—81; wiederabgedruckt ın (700dpas-
LeYr (ed.), Perspectives Moralıty. ESSavs by W illıam Frankena, Notre Dame 197/6, 49—/3,
besonders /3

N Veol Stoecker (Hy.), Handlungen und Handlungsgründe, Paderborn 2002; SOWILE
orn/d. Löhrer Hyos.), (3ründe und 7Zwecke. Texte ZULXI aktuellen Handlungstheorie, Berlın
010

Au Frankend, 5(}
30 Williams, Interne und exierne CGründe, 1n: Ders., Moralıscher Zutall. Philosophische Aut-

Satze —1 Königsteim/Is. 1984, 113
Williams, 117

AA Ebd
41 Williams, 115

347

Franz-Josef Bormann

342

Ethik gehört, die durch kleinteilige Begriffsanalyse allein kaum angemessen 
zu lösen sind, sondern grundlegende sozialwissenschaftliche, erkenntnis-
theoretische und moralpsychologische Untersuchungen erforderlich ma-
chen.27 So ist es denn auch kaum verwunderlich, dass sich in den letzten 
Jahrzehnten vor allem in der angelsächsischen Ethik eine weit verzweigte 
Diskussion über ‚Handlungsgründe‘28 entwickelt hat, die mittlerweile ganz 
unterschiedliche thematische Kristallisationspunkte erkennen lässt und von 
einer Debatte um den moralphilosophischen Kognitivismus über die Reha-
bilitierung der sogenannten Tugendethik bis hin zur Analyse menschlicher 
Emotionen reicht. Eine Orientierung wird dabei nicht allein durch die Fülle 
der vorgelegten Einzelpositionen, sondern vor allem durch die uneinheitli-
che Terminologie erschwert, die insbesondere auch den Gebrauch des Ge-
gensatzpaares ‚intern‘ und ‚extern‘ in der Diskussion verschiedener Hand-
lungsgründe betrifft. 

Während Frankena den Begriff internalism noch ganz allgemein für sol-
che Konzeptionen reservierte, die von einem inneren Zusammenhang von 
Verpfl ichtung und Motivation ausgehen, also der Überzeugung sind, dass 
„motivation is somehow ‚built into‘ judgments of moral obligation“29, hält 
es Bernard Williams geradezu für das Kennzeichen einer internen Hand-
lungsinterpretation, „daß ein Zusammenhang zwischen dem Begründungs-
satz und der subjektiven motivationalen Verfassung des Handelnden 
besteht“30. Demgegenüber liege die „ganze Pointe“ externer Begründungs-
sätze darin, „daß sie unabhängig von den Motivationen des Handelnden 
wahr sein können“31. Da „jedoch nichts die (absichtlichen) Handlungen ei-
nes Handelnden zu erklären [vermag; F.-J. B.], außer etwas, das ihn zu ei-
nem solchen Handeln motiviert“32, ist Williams zufolge neben der Wahrheit 
des externen Begründungssatzes (sc. dass Person x einen objektiven Grund 
für die Handlungsweise y hat) noch ein „psychologisches Bindeglied“33 – 
wie z. B. ein bestimmter Wunsch oder Glaube – erforderlich, um eine Hand-
lungsweise erklären zu können. Williams meint nun, mit dieser Beobach-
tung der humeschen Kritik am kognitivistischen Externalismus eine 
präzisere und daher überzeugendere Gestalt geben zu können. Er bestreitet 
dabei nicht grundsätzlich, dass die Vernunft in Gestalt rationaler Überle-

27 Vgl. W. K. Frankena, Obligation and Motivation in Recent Moral Philosophy, in: A. I. Mel-
den (ed.), Essays in Moral Philosophy, Seattle 1958, 40–81; wiederabgedruckt in: K. E. Goodpas-
ter (ed.), Perspectives on Morality. Essays by William K. Frankena, Notre Dame 1976, 49–73, 
besonders 73.

28 Vgl. R. Stoecker (Hg.), Handlungen und Handlungsgründe, Paderborn 2002; sowie C. 
Horn/G. Löhrer (Hgg.), Gründe und Zwecke. Texte zur aktuellen Handlungstheorie, Berlin 
2010.

29 Frankena, 50.
30 B. Williams, Interne und externe Gründe, in: Ders., Moralischer Zufall. Philosophische Auf-

sätze 1973–1980, Königstein/Ts. 1984, 113.
31 Williams, 117.
32 Ebd.
33 Williams, 118.



KELIGIOÖSE HANDLUNGSGCGRÜNDE

SUNSCIL „LICLUC Motivationen entstehen lassen“ könne, sondern verwelst le-
diglich auf die „Eıinsicht, dafß der externe Begründungstheoretiker den Zu-
sammenhang zwıischen dem Erwerb eliner Motivation un dem Weg ZU.

Glauben des Begründungssatzes auf 1INE spezielle Weiıse begreiten mufß“,
nämlıch 5 „dafß der Handelnde die Motivatiıon rwerben sollte, 70 218
dazu velangt, den Begründungssatz ylauben, un dass arüuber hınaus
letzteres eshalb tun sollte, weıl die Sache 1U ırgendwıe 1m rechten Licht
sicht“.* Der Externalıst mMUsse also ıne rationale Motıiyvyatıon ımmer schon
vOoraussetIzen, ohne erklären können, WI1€e diese ursprünglıch entstanden
sel Wıilliams hält daher die Annahme tür „plausıbel, dafß alle Be-
eründungssätze talsch sind“, da „tfür den Handelnden hypotesı keıne
Motivatiıon [ g1bt; K-] B.}, die ıhm Als Ausgangsbasıs dienen könnte, die
MLEUE Motıiyvyatıon erlangen“ 5 Es lıegt iın der Konsequenz dieser UÜberle-
SUNSCIL, dass „dıe einzıgen wıirklichen Behauptungen über Gründe ZU.

CC 5öHHandeln iınterne Behauptungen sınd und der tradıtionelle externe Moral-
begriff 1ne rationalıstische Fiktion darstellt, die den tatsächlichen An-
triebskräften UuMNSeTIeS Handelns vorbeigeht.

Wılliams’ radıkaler Angrıff auf den Externalismus erscheınt iın vielem als
komplementäres Gegenmodell CHCL latent rationalıstischen Posıtion, die
WIr iın Kants AÄAnsatz kennengelernt haben Hatte dieser die Vernunft e1nsel-
tlg auf Kosten der Getühle und Neigungen profiliert, tendiert CIHCI dazu,
die subjektiven Wuünsche als alleinıge Motivationskräfte anzuerkennen und
eın Handeln ALULLS Vernunftgründen tür 1ne blofße Illusion erklä-
TEln Sabine Döring spricht iın diesem Zusammenhang daher Recht VOoO

eliner Dilemmasıtuatlion:
Scheitern Humeaner SC W1E Wılliams; Hınzufügung - ] daran, rationalısıerende und

iıdealen Bedingungen objektiv rechtfertigende CGründe etablieren, gelıngt
vekehrt iıhren (egnern nıcht erklären, W1E solche CGründe ZUuU. Handeln motivieren
und iıdealen Bedingungen taktısch handlungswirksam werden können. Es scheınt,
da: Rationalisierung und Rechtfertigung durch praktische CGründe auf der eınen und
Moaotivatıon und Erklärung auf der anderen Seite einander wechselseıt1ig ausschliefßen.?

Der vegenwärtig der University of Pıttsburgh ehrende britische Philo-
soph John McDowell hat versucht, diese Problematık durch den Entwurtf
eliner systematıschen Alternatıve den War vegenläufigen, 1m Grunde
aber strukturanalogen Konzeptionen VOoO Kant und Hume bzw. Wılliams
aufzulösen. Deren Denkmodelle st1immen näamlıch aller Difterenzen
darın übereın, dass S1€e durch 1ne vezielte Reduktion des komplexen Bez1le-
hungsgefüges zwıschen Vernunft und attektivem Vermoögen entweder die
Vernunft oder aber die subjektiven Eıinstellungen un Strebungen ZU. alles

Williams, 119
Williams, 120

A0

Ar
Williams, 1272

Dörıng, Allgemeıne Einleitung: Philosophie der (zefühle heute, ın [Dies., Philosophie der
Cefühle, Frankturt Maın 2009, 46
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gungen „neue Motivationen entstehen lassen“ könne, sondern verweist le-
diglich auf die „Einsicht, daß der externe Begründungstheoretiker den Zu-
sammenhang zwischen dem Erwerb einer Motivation und dem Weg zum 
Glauben des Begründungssatzes auf eine spezielle Weise begreifen muß“, 
nämlich so, „daß der Handelnde die Motivation erwerben sollte, weil er 
dazu gelangt, den Begründungssatz zu glauben, und dass er darüber hinaus 
letzteres deshalb tun sollte, weil er die Sache nun irgendwie im rechten Licht 
sieht“.34 Der Externalist müsse also eine rationale Motivation immer schon 
voraussetzen, ohne erklären zu können, wie diese ursprünglich entstanden 
sei. Williams hält daher die Annahme für „plausibel, daß alle externen Be-
gründungssätze falsch sind“, da es „für den Handelnden ex hypotesi keine 
Motivation [gibt; F.-J. B.], die ihm als Ausgangsbasis dienen könnte, um die 
neue Motivation zu erlangen“.35 Es liegt in der Konsequenz dieser Überle-
gungen, dass „die einzigen wirklichen Behauptungen über Gründe zum 
Handeln interne Behauptungen“36 sind und der traditionelle externe Moral-
begriff eine rationalistische Fiktion darstellt, die an den tatsächlichen An-
triebskräften unseres Handelns vorbeigeht.

Williams’ radikaler Angriff auf den Externalismus erscheint in vielem als 
komplementäres Gegenmodell zu jener latent rationalistischen Position, die 
wir in Kants Ansatz kennengelernt haben. Hatte dieser die Vernunft einsei-
tig auf Kosten der Gefühle und Neigungen profi liert, so tendiert jener dazu, 
die subjektiven Wünsche als alleinige Motivationskräfte anzuerkennen und 
ein Handeln aus externen Vernunftgründen für eine bloße Illusion zu erklä-
ren. Sabine Döring spricht in diesem Zusammenhang daher zu Recht von 
einer Dilemmasituation: 

Scheitern Humeaner [sc. wie Williams; Hinzufügung F.-J. B.] daran, rationalisierende und 
unter idealen Bedingungen objektiv rechtfertigende Gründe zu etablieren, gelingt es um-
gekehrt ihren Gegnern nicht zu erklären, wie solche Gründe zum Handeln motivieren 
und unter idealen Bedingungen faktisch handlungswirksam werden können. Es scheint, 
daß Rationalisierung und Rechtfertigung durch praktische Gründe auf der einen und 
Motivation und Erklärung auf der anderen Seite einander wechselseitig ausschließen.37

Der gegenwärtig an der University of Pittsburgh lehrende britische Philo-
soph John McDowell hat versucht, diese Problematik durch den Entwurf 
einer systematischen Alternative zu den zwar gegenläufi gen, im Grunde 
aber strukturanalogen Konzeptionen von Kant und Hume bzw. Williams 
aufzulösen. Deren Denkmodelle stimmen nämlich trotz aller Differenzen 
darin überein, dass sie durch eine gezielte Reduktion des komplexen Bezie-
hungsgefüges zwischen Vernunft und affektivem Vermögen entweder die 
Vernunft oder aber die subjektiven Einstellungen und Strebungen zum alles 

34 Williams, 119.
35 Williams, 120.
36 Williams, 122.
37 S. Döring, Allgemeine Einleitung: Philosophie der Gefühle heute, in: Dies., Philosophie der 

Gefühle, Frankfurt am Main 2009, 46.
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beherrschenden Faktor der Handlungsverursachung stil1sıeren. emgegen-
über plädiert McDowell tür eın komplexeres Modell der Handlungserklä-
LUNS, das mafßgeblich VOoO arıstotelischen Einsiıchten 1ST. Selines Er-
achtens 1St der Externalıst namlıch keineswegs der Annahme CZWUNSCNH,
dass der Übergang ZUur richtigen Betrachtung elines moralıschen Sachver-
halts un elnes ıhr entsprechenden Handelns durch korrektes Überlegen
allein bewerkstelligt werde. Deute Ianl nämlıch die moralısche Sozialısation
ÜAhnliıch WI1€e Arıstoteles als „einen mıt der Fiınprägung ADNSCIHNCSSCH VOCI-

knüpfter Denkweısen unauflöslich zusammenhängenden Prozefß der (Je-
wöhnung vee1gnete Verhaltensweısen, dann hatte ar nıchts Geheim-
nısvolles der Art und Weıse, ın der dieser Prozefß ZUur gleichen eıt die
Aneıgnung eliner Siıcht der Dıinge un eliner Reihe motivationaler Rıchtli-
nıen oder praktıscher Anlıegen seın annnFRANZ-JoOSEF BORMANN  beherrschenden Faktor der Handlungsverursachung stilisieren. Demgegen-  über plädiert McDowell für ein komplexeres Modell der Handlungserklä-  rung, das maßgeblich von aristotelischen Einsichten getragen ist. Seines Er-  achtens ist der Externalist nämlich keineswegs zu der Annahme gezwungen,  dass der Übergang zur richtigen Betrachtung eines moralischen Sachver-  halts und eines ihr entsprechenden Handelns durch korrektes Überlegen  allein bewerkstelligt werde. Deute man nämlich die moralische Sozialisation  ähnlich wie Aristoteles als „einen mit der Einprägung angemessen ver-  knüpfter Denkweisen unauflöslich zusammenhängenden Prozeß der Ge-  wöhnung an geeignete Verhaltensweisen, dann hafte [ ] gar nichts Geheim-  nisvolles an der Art und Weise, in der dieser Prozeß zur gleichen Zeit die  Aneignung einer Sicht der Dinge und einer Reihe motivationaler Richtli-  nien oder praktischer Anliegen sein kann ...  <:3g.  Im Grunde beruhe die ganze — indirekt durch den kantischen Rationalis-  mus provozierte — Konstruktion von Williams’ Beweisführung auf dem fal-  schen Bild einer „blutleeren und leidenschaftslosen VERNUNFT, die ... im  Gegensatz zu den AFFEKTEN steht“. Genau dieses Bild lehnt McDowell  jedoch deswegen entschieden ab, weil es gerade darauf ankomme, den kom-  plexen Charakter unserer moralischen Erfahrungen zu durchschauen, in  denen die kognitive und die appetitive Dimension immer schon unauflös-  lich miteinander verschränkt seien.  Zwar stimmt McDowell mit Williams darın überein, dass wirksame Hand-  lungsgründe immer insofern interne Gründe sein müssen, als sie eines An-  knüpfungspunktes in der Erfahrungswelt des betroffenen Akteurs bedürfen,  doch sei gegen Williams daran festzuhalten, dass hier auch ein evalnatives  beziehungsweise normatives Element ins Spiel komme, das sich nicht ein-  fach auf einen subjektiven Wunsch reduzieren lasse, sondern „den Bestand  des bisherigen motivationalen Haushalts der Handelnden überschreiten und  insofern einen externen Status haben könne[ ]“*. Axel Honneth und Martin  Seel sprechen daher zu Recht davon, „daß Handlungsgründe zwar allein von  innen greifen, aber auch von außen eingreifen können“*. Als wirkliche  Gründe dürften ‚praktische‘ beziehungsweise ‚moralische Gründe“‘ nicht auf  einen bestimmten Personenkreis mit einer kontingenten Motivlage be-  schränkt werden, doch gelte umgekehrt auch, dass es sich stets um jemandes  Gründe handele, die als solche „nicht unabhängig von der Kultur der Erfah-  rung und Reflexion auftreten, der die Betreffenden jeweils angehören  «42  Alle Versuche einer Moralbegründung sind daher auf einen gemeinsamen  3 J. McDowell, Interne und externe Gründe, in: Ders., Wert und Wirklichkeit. Aufsätze zur  Moralphilosophie, Frankfurt am Main 2002, 163.  3 McDowell, Interne und externe Gründe, 177.  * A. Honneth/M. Seel, Einleitung, in: J. McDowell, Wert und Wirklichkeit, 20 (Hervorhebung  E-J. B.).  *# Honneth/Seel, 21.  # Ebd.  344<:3g.

Im Grunde beruhe die iındirekt durch den kantıschen Ratıionalıs-
I1US provozlierte Konstruktion VOoO Wılliams’ Beweıstführung auf dem tal-
schen Bıld eliner „blutleeren und leidenschattslosen$dieFRANZ-JoOSEF BORMANN  beherrschenden Faktor der Handlungsverursachung stilisieren. Demgegen-  über plädiert McDowell für ein komplexeres Modell der Handlungserklä-  rung, das maßgeblich von aristotelischen Einsichten getragen ist. Seines Er-  achtens ist der Externalist nämlich keineswegs zu der Annahme gezwungen,  dass der Übergang zur richtigen Betrachtung eines moralischen Sachver-  halts und eines ihr entsprechenden Handelns durch korrektes Überlegen  allein bewerkstelligt werde. Deute man nämlich die moralische Sozialisation  ähnlich wie Aristoteles als „einen mit der Einprägung angemessen ver-  knüpfter Denkweisen unauflöslich zusammenhängenden Prozeß der Ge-  wöhnung an geeignete Verhaltensweisen, dann hafte [ ] gar nichts Geheim-  nisvolles an der Art und Weise, in der dieser Prozeß zur gleichen Zeit die  Aneignung einer Sicht der Dinge und einer Reihe motivationaler Richtli-  nien oder praktischer Anliegen sein kann ...  <:3g.  Im Grunde beruhe die ganze — indirekt durch den kantischen Rationalis-  mus provozierte — Konstruktion von Williams’ Beweisführung auf dem fal-  schen Bild einer „blutleeren und leidenschaftslosen VERNUNFT, die ... im  Gegensatz zu den AFFEKTEN steht“. Genau dieses Bild lehnt McDowell  jedoch deswegen entschieden ab, weil es gerade darauf ankomme, den kom-  plexen Charakter unserer moralischen Erfahrungen zu durchschauen, in  denen die kognitive und die appetitive Dimension immer schon unauflös-  lich miteinander verschränkt seien.  Zwar stimmt McDowell mit Williams darın überein, dass wirksame Hand-  lungsgründe immer insofern interne Gründe sein müssen, als sie eines An-  knüpfungspunktes in der Erfahrungswelt des betroffenen Akteurs bedürfen,  doch sei gegen Williams daran festzuhalten, dass hier auch ein evalnatives  beziehungsweise normatives Element ins Spiel komme, das sich nicht ein-  fach auf einen subjektiven Wunsch reduzieren lasse, sondern „den Bestand  des bisherigen motivationalen Haushalts der Handelnden überschreiten und  insofern einen externen Status haben könne[ ]“*. Axel Honneth und Martin  Seel sprechen daher zu Recht davon, „daß Handlungsgründe zwar allein von  innen greifen, aber auch von außen eingreifen können“*. Als wirkliche  Gründe dürften ‚praktische‘ beziehungsweise ‚moralische Gründe“‘ nicht auf  einen bestimmten Personenkreis mit einer kontingenten Motivlage be-  schränkt werden, doch gelte umgekehrt auch, dass es sich stets um jemandes  Gründe handele, die als solche „nicht unabhängig von der Kultur der Erfah-  rung und Reflexion auftreten, der die Betreffenden jeweils angehören  «42  Alle Versuche einer Moralbegründung sind daher auf einen gemeinsamen  3 J. McDowell, Interne und externe Gründe, in: Ders., Wert und Wirklichkeit. Aufsätze zur  Moralphilosophie, Frankfurt am Main 2002, 163.  3 McDowell, Interne und externe Gründe, 177.  * A. Honneth/M. Seel, Einleitung, in: J. McDowell, Wert und Wirklichkeit, 20 (Hervorhebung  E-J. B.).  *# Honneth/Seel, 21.  # Ebd.  3441m
Gegensatz den steht“>? (Jenau dieses Bıld lehnt McDowell
jedoch deswegen entschieden ab, weıl verade daraut ankomme, den bOom-
plexen Charakter ULNSeTIeEeTr moralıschen Erfahrungen durchschauen, iın
denen die kognıtive und die appetitive Dimens1ion ımmer schon unautflös-
ıch mıteiınander verschränkt selen.

War stimmt McDowell mıt Wılliams darın übereın, dass Y RSAME and-
lungsgründe ımmer iınsotern i’nterne Gründe se1in mussen, als S1€e elines An-
knüpfungspunktes iın der Erfahrungswelt des betrotfenen Akteurs bedürfen,
doch se1 Wılliams daran testzuhalten, dass 1er auch eın EPUAdluAatıves
beziehungsweıse nOYTMAtIDES Element 1Ns Spiel komme, das sıch nıcht e1n-
tach aut eiınen subjektiven Wunsch reduzieren lasse, sondern „den Bestand
des bısherigen motivationalen Haushalts der Handelnden überschreıiten und
iınsotern einen Status haben könnel xel Honneth und Martın
See] sprechen daher Recht davon, „dafß Handlungsgründe ‚Wr alleın VOoO

ınnen oreitfen, aber auch VOo außen eingreitfen können  41 Als wıirkliche
Gründe urtten ‚praktische‘ beziehungsweılse ‚moralısche Gründe‘ nıcht aut
eiınen bestimmten Personenkreıs mıt einer kontingenten Motivlage be-
schränkt werden, doch zelte umgekehrt auch, dass sıch um jemandes
Gründe handele, die als solche „nıcht unabhängig VOoO der Kultur der Ertah-
LUuNS und Reflexion auftreten, der die Betretfenden Jeweıls angehören6AZ
1le Versuche einer Moralbegründung sınd daher auf eiınen gvemeınsamen
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beherrschenden Faktor der Handlungsverursachung stilisieren. Demgegen-
über plädiert McDowell für ein komplexeres Modell der Handlungserklä-
rung, das maßgeblich von aristotelischen Einsichten getragen ist. Seines Er-
achtens ist der Externalist nämlich keineswegs zu der Annahme gezwungen, 
dass der Übergang zur richtigen Betrachtung eines moralischen Sachver-
halts und eines ihr entsprechenden Handelns durch korrektes Überlegen 
allein bewerkstelligt werde. Deute man nämlich die moralische Sozialisation 
ähnlich wie Aristoteles als „einen mit der Einprägung angemessen ver-
knüpfter Denkweisen unaufl öslich zusammenhängenden Prozeß der Ge-
wöhnung an geeignete Verhaltensweisen, dann hafte [ ] gar nichts Geheim-
nisvolles an der Art und Weise, in der dieser Prozeß zur gleichen Zeit die 
Aneignung einer Sicht der Dinge und einer Reihe motivationaler Richtli-
nien oder praktischer Anliegen sein kann …“38. 

Im Grunde beruhe die ganze – indirekt durch den kantischen Rationalis-
mus provozierte – Konstruktion von Williams’ Beweisführung auf dem fal-
schen Bild einer „blutleeren und leidenschaftslosen VERNUNFT, die … im 
Gegensatz zu den AFFEKTEN steht“39. Genau dieses Bild lehnt McDowell 
jedoch deswegen entschieden ab, weil es gerade darauf ankomme, den kom-
plexen Charakter unserer moralischen Erfahrungen zu durchschauen, in 
denen die kognitive und die appetitive Dimension immer schon unaufl ös-
lich miteinander verschränkt seien.

Zwar stimmt McDowell mit Williams darin überein, dass wirksame Hand-
lungsgründe immer insofern interne Gründe sein müssen, als sie eines An-
knüpfungspunktes in der Erfahrungswelt des betroffenen Akteurs bedürfen, 
doch sei gegen Williams daran festzuhalten, dass hier auch ein evaluatives 
beziehungsweise normatives Element ins Spiel komme, das sich nicht ein-
fach auf einen subjektiven Wunsch reduzieren lasse, sondern „den Bestand 
des bisherigen motivationalen Haushalts der Handelnden überschreiten und 
insofern einen externen Status haben könne[ ]“40. Axel Honneth und Martin 
Seel sprechen daher zu Recht davon, „daß Handlungsgründe zwar allein von 
innen greifen, aber auch von außen eingreifen können“41. Als wirkliche 
Gründe dürften ‚praktische‘ beziehungsweise ‚moralische Gründe‘ nicht auf 
einen bestimmten Personenkreis mit einer kontingenten Motivlage be-
schränkt werden, doch gelte umgekehrt auch, dass es sich stets um jemandes 
Gründe handele, die als solche „nicht unabhängig von der Kultur der Erfah-
rung und Refl exion auftreten, der die Betreffenden jeweils angehören“42. 
Alle Versuche einer Moralbegründung sind daher auf einen gemeinsamen 

38 J. McDowell, Interne und externe Gründe, in: Ders., Wert und Wirklichkeit. Aufsätze zur 
Moralphilosophie, Frankfurt am Main 2002, 163.

39 McDowell, Interne und externe Gründe, 177.
40 A. Honneth/M. Seel, Einleitung, in: J. McDowell, Wert und Wirklichkeit, 20 (Hervorhebung 

F.-J. B.). 
41 Honneth/Seel, 21.
42 Ebd.



KELIGIOÖSE HANDLUNGSGCGRÜNDE

Raum moralıscher Erfahrungen verwıesen, der letztlich durch den „Hınter-
erund eliner vemeınsamen menschlichen Natur““* begrenzt wırd.

Damlıt lıegt tolgende Schlussfolgerung ahe Fın starker Moralbegrıtf, der
VOoO Akteur verlangt, das sıttliıch Rıchtige semner selbst z ullen etun,
beruht letztlich auf eliner Weltsicht, die nıcht das Konstruktionsergebnis e1-
Her PINsSAMeEN Vernunft darstellt, sondern iın einem komplexen erfahrungs-
basıerten Lernprozess verwurzelt 1St, iın dessen Verlauf neben vernunft-
förmigen Überzeugungen auch motivationale Strukturen entstanden sind.
In diesen Erfahrungen erschliefßt sıch nıcht LU 1ne werthaltıge Sichtweise
auf die Wırklichkeıit, sondern auch die Bereıitschaft, den damıt einhergehen-
den praktischen Anforderungen 1m konkreten Handeln entsprechen
W 4S Bekehrungen, Inkonsequenzen un Wıillensschwäche keineswegs ALLS-

schliefit.

Spezıiliısch religiöse Handlungsgründe
iıne ANSCINCSSCIIC Bestimmung der Bedeutung des relıg1ösen Glaubens tür
das moralısche Handeln verade auch 1m Blick auf die UL1$5 1er interes-
s1ierende Motivationsproblematık VOTAUS, dass ınnerhalb des welten Raums
der Moral wen1gstens WEel verschiedene Dıimensionen voneınander nNnter-
schieden werden.“** An die Motivation ZUr Erfüllung elementarer moralı-
scher Forderungen nOorMAtIDeET Art (wıe 7 B des Tötungsverbotes) sınd
andere Bedingungen knüpfen als die Erfüllung bestimmter hochethi-
scher Weısungen (wıe des Gebots der Feindeslıebe), die auf ganz spez1-
Aischen etiw2 rel1g1Ös iımprägnierten Vorstellungen menschlicher 'oll-
kommenheıt eruhen. Da das chrıistliche Ethos beıide Dimensionen berührt,
wırd die ÄAntwort auf die rage ach der Ex1istenz spezıfısch yelıgröser
Handlungsgründe Je ach Gegenstandsbereich unterschiedlich austallen
mussen, dass auch die iın der Jüngeren Moraltheologie iın der Nachfolge
Altons AÄAuers verbreıitete Annahme eliner allgemeın ‚stimul:erenden Funk-
t10n des christlichen Glaubens“> zumındest der Präzisierung bedart.

Fur den elementaren Normbereich 1St ALULLS den bıisherigen Überlegungen
1ne doppelte negatıve Schlussfolgerung ziehen: Erstens tührt die Bın-
dung des moralıschen Handelns 1ne Vernunfteinsicht iın das sıttlıch
Rıchtige auf der moralepistemologischen Ebene ZUur Absage jede orm
VOoO Fideismus oder Offenbarungspositivismus. Da das (zute nıcht deswe-

4A41 McDowell, Tugend und Vernuntit, ın Derys., Wort und Wıirklichkeit. Autsätze ZULXI Moral-
philosophie, Frankturt Maın 2002, U3

Das übersieht m. E Kurt Bayertz, WCI11I1 dıe Motivationsproblematık 1m Blick auf-
schiedliche Adressaten Absehung der inhaltlıchen Bestimmung des dabeı ımplızıt VOLILALLS-—

ZESCLZLEN Moralbegritfs dıiskutiert. Veol DayertZ, Warum überhaupt moralısch se1n?, München
2006, 3024

A /Zur triacdıschen Formel einer integrierenden‘, ‚stimulıerenden‘ und ‚kritisıerenden‘ Raolle
relıg1öser Überzeugungen vel. AÄAuer, Äutonome Maoral und christliıcher CGlaube, Düsseldort
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Religiöse Handlungsgründe

Raum moralischer Erfahrungen verwiesen, der letztlich durch den „Hinter-
grund einer gemeinsamen menschlichen Natur“43 begrenzt wird. 

Damit liegt folgende Schlussfolgerung nahe: Ein starker Moralbegriff, der 
vom Akteur verlangt, das sittlich Richtige um seiner selbst willen zu tun, 
beruht letztlich auf einer Weltsicht, die nicht das Konstruktionsergebnis ei-
ner einsamen Vernunft darstellt, sondern in einem komplexen erfahrungs-
basierten Lernprozess verwurzelt ist, in dessen Verlauf neben vernunft-
förmigen Überzeugungen auch motivationale Strukturen entstanden sind. 
In diesen Erfahrungen erschließt sich nicht nur eine werthaltige Sichtweise 
auf die Wirklichkeit, sondern auch die Bereitschaft, den damit einhergehen-
den praktischen Anforderungen im konkreten Handeln zu entsprechen – 
was Bekehrungen, Inkonsequenzen und Willensschwäche keineswegs aus-
schließt. 

3. Spezifi sch religiöse Handlungsgründe

Eine angemessene Bestimmung der Bedeutung des religiösen Glaubens für 
das moralische Handeln setzt gerade auch im Blick auf die uns hier interes-
sierende Motivationsproblematik voraus, dass innerhalb des weiten Raums 
der Moral wenigstens zwei verschiedene Dimensionen voneinander unter-
schieden werden.44 An die Motivation zur Erfüllung elementarer morali-
scher Forderungen normativer Art (wie z. B. des Tötungsverbotes) sind 
andere Bedingungen zu knüpfen als an die Erfüllung bestimmter hochethi-
scher Weisungen (wie z. B. des Gebots der Feindesliebe), die auf ganz spezi-
fi schen – etwa religiös imprägnierten – Vorstellungen menschlicher Voll-
kommenheit beruhen. Da das christliche Ethos beide Dimensionen berührt, 
wird die Antwort auf die Frage nach der Existenz spezifi sch religiöser 
Handlungsgründe je nach Gegenstandsbereich unterschiedlich ausfallen 
müssen, so dass auch die in der jüngeren Moraltheologie in der Nachfolge 
Alfons Auers verbreitete Annahme einer allgemein ‚stimulierenden Funk-
tion des christlichen Glaubens‘45 zumindest der Präzisierung bedarf. 

Für den elementaren Normbereich ist aus den bisherigen Überlegungen 
eine doppelte negative Schlussfolgerung zu ziehen: Erstens führt die Bin-
dung des moralischen Handelns an eine Vernunfteinsicht in das sittlich 
Richtige auf der moralepistemologischen Ebene zur Absage an jede Form 
von Fideismus oder Offenbarungspositivismus. Da das Gute nicht deswe-

43 J. McDowell, Tugend und Vernunft, in Ders., Wort und Wirklichkeit. Aufsätze zur Moral-
philosophie, Frankfurt am Main 2002, 93.

44 Das übersieht m. E. Kurt Bayertz, wenn er die Motivationsproblematik im Blick auf unter-
schiedliche Adressaten unter Absehung der inhaltlichen Bestimmung des dabei implizit voraus-
gesetzten Moralbegriffs diskutiert. Vgl. K. Bayertz, Warum überhaupt moralisch sein?, München 
2006, 20–24.

45 Zur triadischen Formel einer ‚integrierenden‘, ‚stimulierenden‘ und ‚kritisierenden‘ Rolle 
religiöser Überzeugungen vgl. A. Auer, Autonome Moral und christlicher Glaube, Düsseldorf 
21989, besonders 189–197.
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CI ZuL 1st, weıl (3Jott wıll, sondern auch (Jott als moralısch vollkomme-
1165 Wesen das (zute LLUTL deswegen wıll, weıl ZuL 1St, wuüurde die „logische
Abhängigkeıt des moralıschen Geltungsanspruchs VOoO der Annahme elines
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M0 Ludger Honnetelder spricht ın diesem Zusammenhang V „‚tieferer‘ Begründung“, dıe e1-
LICI1L „abschliefßenden Charakter“ besıitzt (Ethık und Theologıe, 120), beziehungswelse V einer
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gen gut ist, weil Gott es will, sondern auch Gott als moralisch vollkomme-
nes Wesen das Gute nur deswegen will, weil es gut ist, würde die „logische 
Abhängigkeit des moralischen Geltungsanspruchs von der Annahme eines 
Gottes oder von dem Glauben an eine Offenbarung … sowohl zur Aufhe-
bung der Moral wie zu der des Glaubens“46 führen.

Zweitens folgt aus der Selbstzwecklichkeit der Moral, dass weder Gott 
noch die Aussicht auf ein Jenseits zum Motivationsgrund sittlich richtigen 
Handelns stilisiert werden darf.47 Der Umstand, dass Gott oder eine be-
stimmte religiöse Überzeugung weder als Erkenntnis- noch als Motivati-
onsgrund einer normativen Forderung infrage kommt, schließt allerdings 
keineswegs aus, Gott als Sinngrund – und damit gewissermaßen als ‚motiva-
tionale Kraft zweiter Ordnung‘48 – zu denken. Es kann nämlich durchaus 
Grenzsituationen geben, in denen ein normkonformes Verhalten besondere 
Anforderungen an das handelnde Subjekt stellt und die Frage nach der Sinn-
haftigkeit der eigenen Praxis aufwirft, so dass eine ‚Stellungnahme zur Welt 
als Ganzer‘ (i. S. des wittgensteinschen Ethik-Begriffs49) unausweichlich er-
scheint. Doch so wichtig es auch sein mag, der Religion ein Mitspracherecht 
bei der Beantwortung letzter Sinnfragen der menschlichen Existenz50 zuzu-
billigen, so wenig dürfte sich ihre moralische Relevanz darin erschöpfen.

Weitaus größere Bedeutung kommt der Vorstellung religiöser Hand-
lungsgründe nämlich in jener Moraldimension zu, die den Bereich der strikt 
normativen – also universalgültigen kategorischen – Forderungen über-
schreitet. Die jesuanische Aufforderung zur ‚größeren Gerechtigkeit‘ ange-
sichts der in seiner Person angebrochenen Gottesherrschaft, wie sie uns 
etwa in der Bergpredigt mit den Spitzenforderungen des Gewaltverzichtes 
und der Feindesliebe begegnet, entzieht sich ebenso einer normativen Deu-
tung wie die im jüdischen Heiligkeitsdenken verwurzelte Mahnung zur 
‚Vollkommenheit‘51, die etwa in der christlichen Tradition der sogenannten 

46 L. Honnefelder, Ethik und Theologie. Thesen zu ihrer Verhältnisbestimmung, in: A. Hol-
deregger (Hg.), Fundamente der Theologischen Ethik. Bilanz und Neuansätze, Fribourg [u. a.] 
1996, 118.

47 Nicolai Hartmann zufolge ist die „Jenseitstendenz … vom ethischen Standpunkt ebenso 
wertwidrig wie die Diesseitstendenz vom religiösen. Sie ist Vergeudung und Ablenkung sittlicher 
Kraft von den wahren Werten und ihrer Verwirklichung, und darum unmoralisch“ (N. Hart-
mann, Ethik, Berlin 41962, 811).

48 Ludger Honnefelder spricht in diesem Sinne von der „sinnintegrativ-motivationalen … Di-
mension“ der Religion. Vgl. L. Honnefelder, Glaube – Vernunft – Öffentlichkeit. Über die Rele-
vanz des christlichen Glaubens für das Verhandeln öffentlicher Dinge, in: F.-J. Bormann/B. Irlen-
born (Hgg.), Religiöse Überzeugungen und öffentliche Vernunft. Zur Rolle des Christentums in 
der pluralistischen Gesellschaft, Freiburg i. Br. 2008, 353. 

49 Vgl. L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus 6.41–6.45, in: Ders., Werkausgabe 
Band 1, Frankfurt am Main 1984, 82–84; sowie ders., Vortrag über Ethik, in: Ders., Vortrag über 
Ethik und andere kleine Schriften, Frankfurt am Main 1989, 9–19.

50 Ludger Honnefelder spricht in diesem Zusammenhang von „‚tieferer‘ Begründung“, die ei-
nen „abschließenden Charakter“ besitzt (Ethik und Theologie, 120), beziehungsweise von einer 
„sinnintegrativ-motivationalen … Dimension“ der Religion (Glaube – Vernunft – Öffentlichkeit, 
353).

51 Vgl. Mt 5,48: „Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.“
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evangelıschen Ate ıne wirkungsgeschichtlich bedeutsame Entsprechung
yvefunden hat Ottenbar o1bt 1m Neuen Testament ıne Fülle moralıscher
Weısungen un Ideale, die weder eintachhın das zwıingende Resultat eliner
jedermann zugänglichen Überlegung der praktiıschen Vernunft darstellen
och 1m Wıderspruch eliner solchen Vernunftüberlegung stehen. IDIE Ira-
dıtıon sprach 1m Blick auf solche Weısungen N: VOoO moralıschen Aussa-
CI PYraeter ratıonem, anzudeuten, dass sıch hiıerbeli Einsiıchten
handelt, deren Plausıibilität sıch alleın der durch den Glauben erleuchteten
Vernunft erschliefit.* Relig1iöse Ethos-Formen, die auf die Gesamtheıt der
Lebensführung ausgreıfen, kennen iın der Regel ine Reihe VOoO INOTLTY”a-

lısch relevanten Vorstellungen, deren Plausıibilität VOoO bestimmten spez1-
Aisch relig1ösen Überzeugungen abhängen und die daher den Rahmen eliner
normatıven Ethiık 1m Sinne überschreiten. Das oilt zuvorderst tür
das zentrale chrıistliche Liebesgebot, dessen trianguläre Struktur (1 der
Gottes-, der Nächsten- un der Selbstliebe) auf eliner ganz estimmten Ver-
hältnısbestimmung (sottes ZUr Welt basıert, die sıch alleın einem relig1ösen
Akt des yläubigen Vertrauens erschliefst. Dass ın solchen Glaubensakten
auch eın Erkenntnis- un eın Motivationspotenzıial tür mn dıividuelle Lebens-
un Handlungsmöglichkeiten steckt, die den Bereich des Normatıven
9scheınt mMI1r 1 Blick auf die Geschichte der christlichen Spirıtua-
lıtät unbestreıtbar. Zumindest auf dem Feld des SOgeNANNTEN SUDEYETOQALO-
vıschen Handelns scheınt also spezıfısch relıg1öse Handlungsgründe
veben, die sowohl den Status VOoO Erkenntnis- als auch die Funktion VOoO

echten Motivationsgründen haben un als solche iın spezifisch velıgiösen Ey-
fahrungen verwurzelt sind, die den Menschen als ganzen iın Anspruch neh-
INeN

Um der Getahr entgehen, das komplexe Gebilde elines hıstorisch c
wachsenen Moralsystems WI1€e des christlichen Ethos auf seiınen unıversellen,
zeitlos yültigen nOYMAtıDeEN Kern reduzlieren un damıt zumındest partı-
All amputieren, 1St erforderlıch, das broprium christianum verade iın
seiner eın bloßes Normdenken überschreitenden Vrieldimensionalıtät wI1e-
der LEeU ZUr Geltung bringen. Dabei könnten sıch begriffliche Dıitferen-
zierungen als hıltreich erweısen, die das tugendethische Profil der _-

raltheologıischen Reflexion lange eıt bestimmt haben Es 1St näamlıch ZEeWI1SS
eın Zutfall, dass IThomas VOoO Aquın iın seiner Gesetzeslehre den analogen
Charakter des Gesetzesbegriffs betont hat, dessen Sinnspitze verade darın
besteht, dass die fex HOO also das MLEUE (Jesetz der Selbstoffenbarung (30Ot-
tes iın Person und Werk Jesu Chriıstı als ıne ungeschriebene fex ındıta

Eıne zeıtgenössische Entsprechung Aazı findet sıch MuLakis mutandıs ın John Rawls Idee
einer Pluralıtät ‚vernünftiger umtassender Lehren‘, dıe aufgrund der Bürden des Urteilens‘
der eintach mıteinander harmaonısıert och ALLS dem Geltungsbereich der Vernuntit ausgeschlos-
SCI1 werden können. Vel Rawils, Polıtischer Lıberalısmus, Frankturt Maın 1998, besonders

und Vorlesung.
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evangelischen Räte eine wirkungsgeschichtlich bedeutsame Entsprechung 
gefunden hat. Offenbar gibt es im Neuen Testament eine Fülle moralischer 
Weisungen und Ideale, die weder einfachhin das zwingende Resultat einer 
jedermann zugänglichen Überlegung der praktischen Vernunft darstellen 
noch im Widerspruch zu einer solchen Vernunftüberlegung stehen. Die Tra-
dition sprach im Blick auf solche Weisungen gerne von moralischen Aussa-
gen praeter rationem, um anzudeuten, dass es sich hierbei um Einsichten 
handelt, deren Plausibilität sich allein der durch den Glauben erleuchteten 
Vernunft erschließt.52 Religiöse Ethos-Formen, die auf die Gesamtheit der 
Lebensführung ausgreifen, kennen in der Regel eine ganze Reihe von mora-
lisch relevanten Vorstellungen, deren Plausibilität von bestimmten spezi-
fi sch religiösen Überzeugungen abhängen und die daher den Rahmen einer 
normativen Ethik im strengen Sinne überschreiten. Das gilt zuvorderst für 
das zentrale christliche Liebesgebot, dessen trianguläre Struktur (i. S. der 
Gottes-, der Nächsten- und der Selbstliebe) auf einer ganz bestimmten Ver-
hältnisbestimmung Gottes zur Welt basiert, die sich allein einem religiösen 
Akt des gläubigen Vertrauens erschließt. Dass in solchen Glaubensakten 
auch ein Erkenntnis- und ein Motivationspotenzial für individuelle Lebens- 
und Handlungsmöglichkeiten steckt, die den Bereich des Normativen 
sprengen, scheint mir im Blick auf die Geschichte der christlichen Spiritua-
lität unbestreitbar. Zumindest auf dem Feld des sogenannten supererogato-
rischen Handelns scheint es also spezifi sch religiöse Handlungsgründe zu 
geben, die sowohl den Status von Erkenntnis- als auch die Funktion von 
echten Motivationsgründen haben und als solche in spezifi sch religiösen Er-
fahrungen verwurzelt sind, die den Menschen als ganzen in Anspruch neh-
men. 

Um der Gefahr zu entgehen, das komplexe Gebilde eines historisch ge-
wachsenen Moralsystems wie des christlichen Ethos auf seinen universellen, 
zeitlos gültigen normativen Kern zu reduzieren und damit zumindest parti-
ell zu amputieren, ist es erforderlich, das proprium christianum gerade in 
seiner ein bloßes Normdenken überschreitenden Vieldimensionalität wie-
der neu zur Geltung zu bringen. Dabei könnten sich begriffl iche Differen-
zierungen als hilfreich erweisen, die z. B. das tugendethische Profi l der mo-
raltheologischen Refl exion lange Zeit bestimmt haben. Es ist nämlich gewiss 
kein Zufall, dass Thomas von Aquin in seiner Gesetzeslehre den analogen 
Charakter des Gesetzesbegriffs betont hat, dessen Sinnspitze gerade darin 
besteht, dass die lex nova – also das neue Gesetz der Selbstoffenbarung Got-
tes in Person und Werk Jesu Christi – als eine ungeschriebene lex indita 

52 Eine zeitgenössische Entsprechung dazu fi ndet sich mutatis mutandis in John Rawls’ Idee 
einer Pluralität ‚vernünftiger umfassender Lehren‘, die aufgrund der ‚Bürden des Urteilens‘ we-
der einfach miteinander harmonisiert noch aus dem Geltungsbereich der Vernunft ausgeschlos-
sen werden können. Vgl. J. Rawls, Politischer Liberalismus, Frankfurt am Main 1998, besonders 
2. und 4. Vorlesung.
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vorgestellt wırd,” die der Sache ach iın der Begnadıgung beziehungsweise
Geistbegabung des vetauften Chrısten esteht. In der moraltheologischen
Tradıtion Wr Ianl jedenfalls davon überzeugt, dass die vöttliche
Gnade das menschliche Nachdenken ebenso begleıitet und untertängt w1€e
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vorgestellt wird,53 die der Sache nach in der Begnadigung beziehungsweise 
Geistbegabung des getauften Christen besteht. In der moraltheologischen 
Tradition war man jedenfalls stets davon überzeugt, dass die göttliche 
Gnade das menschliche Nachdenken ebenso begleitet und unterfängt wie 
unser Wollen und Handeln: Dies freilich so, dass die natürlichen Fähigkei-
ten dadurch nicht zerstört, sondern vielmehr vollendet werden. Die Vorstel-
lung einer isolierten reinen Vernunft kantischen Zuschnitts war ihr dabei 
ebenso fremd wie der komplementäre Verweis auf ein subjektives Wün-
schen als vermeintlich zureichender Grund sittlicher Praxis. Schon von da-
her dürften die hier skizzierten philosophischen Überlegungen von Aristo-
teles und McDowell gerade auch aus moraltheologischer Perspektive 
besonders interessant erscheinen, zumal sie in ihrem weiten systematischen 
Ausgriff auf das Verhältnis von Natur und Geist genau jene Vermutung be-
stätigen, die Frankena schon vor fünfzig Jahren geäußert hatte: dass wir es 
nämlich bei der Frage, warum wir moralisch sein sollen, mit einem Grund-
problem der Moraltheorie zu tun haben, das sich kaum handstreichartig lö-
sen lässt, sondern uns in die Tiefen der philosophischen und theologischen 
Refl exion führt.

53 Vgl. Thomas von Aquin, S.th. I II q. 106 a.1


